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Do., 21.12., 18.30 Uhr
Haus Fritsch

Alte Wiernsheimer
Straße 26

Fr., 22.12., 18.30 Uhr

Haus Gillé

Iptinger Straße 7 Sa., 23.12., 18.30 Uhr
Tipizeit

So., 24.12., 18.30 Uhr

Heiliger Abend
Kirche

Adventsfenster 2017

Ein frohes 
Weihnachtsfest 
2017

Liebe Mönsheimerinnen, 
liebe Mönsheimer,

ein aufregendes und abwechs-
lungsreiches Jahr neigt sich 
dem Ende zu. Obwohl uns viele 
Themen auch im nächsten Jahr 
begleiten, bewegen und beschäftigen werden, ist jetzt die Zeit ge-
kommen, um für ein paar Tage Ruhe und Besinnlichkeit einkehren zu 
lassen. Natürlich gibt es auch Mitmenschen, die über die Feiertage 
arbeiten müssen, damit zum Beispiel die Kranken versorgt sind, Was-
ser und Strom fließen oder die Straßen geräumt werden. Ihnen gilt in 
diesen Tagen unser ganz besonderes Dankeschön. 

Im Namen des Gemeinderates, der Gemeindeverwaltung und auch 
ganz persönlich wünsche ich Ihnen eine schöne, friedvolle Weih-
nachtszeit und alles Gute für das kommende Jahr, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen.

Herzlichst, Ihr 
Thomas Fritsch
Bürgermeister
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Öffnungszeiten Rathaus

Montag von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Gemeindeverwaltung

E-Mail: rathaus@moensheim.de
Telefonzentrale 9253-0
Frau Cirica Fax 9253-10
Bürgermeister
Herr Fritsch 9253-15
Vorzimmer, Amtsblatt, Vermietungen 
Alte Kelter und Festhalle
Frau May 9253-22
Geburten, Heiraten, Sterbefälle, Sozial- 
und Rentenangelegenheiten, Friedhofswesen
Frau Cirica 9253-11
Einwohnermeldeamt, Pässe
Frau Hahn 9253-12
Bauamt, Gewerbeamt, Ordnungsamt, 
Personalwesen, Gutachterausschuss
Herr Arnold 9253-13
Gemeindekämmerei, Steueramt, 
Vermietungen Sporthalle
Herr Scheytt 9253-20
Gemeindekasse, Verbrauchsabrechnungen, Verwal-
tung Gemeindegrundstücke, Wohnbauförderung
Frau Gille 9253-23 

Soziales Netzwerk 
der Gemeinde Mönsheim 
Mo 10 –12 Uhr + 14 –16 Uhr
Mi, Do, Fr 10.00 –12.00 Uhr
Telefon: 07044 9253-14

Ordnungsamt
Dirk Albrecht 0159 04237136
Alte Kelter 9253-27
Freibad
Badmeister 907471
Fax 907469
Grund- und Hauptschule Appenberg
Sekretariat Frau Eder 5454/Fax 914680
Hausmeister Herr Hecker-Fritz 914682
Kindergärten
Grenzbachstraße 7744
Baumstraße 914710
Wassermeister 9039517 * 
 *(Weiterleitung auf Mobilfunk)
Kläranlage Grenzbach
Herr Ludwig (vor Ort) 8558 oder 0160 96997346
Herr Bachmaier 0711 28946552 u. 0173 7275913
Appenbergsporthalle
Hausmeister Herr Christiansen 5335
Bauhof Heckengäu 
75449 Wurmberg, Öschelbronner Str. 64
Telefon 07044 903194  Fax 07044 9039516
E-Mail: bauhof@wimsheim.de

Wichtige Telefonnummern

Euronotruf-Nummer 112
Integrierte Leitstelle 07231 12940
Feuerwehrhaus 5399
Feuerwehrkommandant H. Oliver Pfrommer
Polizei-Notruf 110
71296 Heimsheim, Marktplatz 2 07033 31457
Polizeirevier Mühlacker, Enzstraße 22 07041 9693-0

Deutsches Rotes Kreuz 112
Rettungsleitstelle Pforzheim-Enzkreis e.V.
Krankentransport und Unfallrettung 19222
Diakoniestation Heckengäu 8686
Büro Wimsheim Fax 8174
Notariat Mühlacker
Frau Notarin Drung 07041 8118930
Forstamt
Herr Schiz 07233 942246
Schornsteinfegermeister 07044 9168655
Herr Mumm Fax 07044 9168657
Straßendienst (außerorts)
Straßenmeisterei Maulbronn 07043 951940
Tierheime
Böblingen 07031 25010
Pforzheim 07231 154133
Haus Heckengäu 
Altenpflegeheim Heimsheim 07033 5391-0
EnBW (bei Stromstörungen)
Regionalzentrum Nordbaden
Störungsstelle 0800 3629477
Service-Hotline 0800 9999966
Kirchen
Telefonnummern finden Sie unter:
„Kirchliche Nachrichten“

Öffnungszeiten 
Landratsamt Enzkreis

Montag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
 und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung 07231 30890

Soziale Dienste

DRK Kreisverband Pforzheim-Enzkreis e.V.
Rettungsdienst/Krankentransport 19222
Kurse 07231 373-220
(Erste Hilfe, EH am Kind, EH für Sport, Betriebshelfer, 
LSM für Führerscheinbewerber)
Essen auf Rädern (Menüservice) 
Frau Uibel 07231 373-240
 r.uibel@drk-pforzheim.de
Seniorenerholung + Seniorenreisen
Frau Augenstein 07231 373-210
 r.augenstein@drk-pforzheim.de
Seniorenzentrum + Tagespflege
Telefon 07041 819-0
Betreutes Wohnen Mühlacker + Pforzheim
Frau Heidt 07041 819-500
Betreutes Wohnen Neuenbürg + Ötisheim
Frau Weingärtner 07082 600-93
 i.weingaertner@drk-pforzheim.de

Consilo
Beratungsstelle für Hilfen im Alter 
und DemenzZentrum
Bahnhofstraße 86, 75417 Mühlacker
Sie erreichen uns in der Regel Montag –Freitag 
von 8.00 –13.00 und nach Vereinbarung
DemenzZentrum 07041 81469-0
Pflegestützpunkt Enzkreis für den 
Bereich Mühlacker und Ötisheim 07041 81469-22
Gebiet Heckengäu: 07041 81469-23
Gebiet Stromberg 07041 81469-21
Jeden Dienstag von 10.00 –11.00 Sprechstunde im 
Rathaus Maulbronn
Telefon während dieser Zeit 07043 10327

Caritas Ludwigsburg – Waiblingen – Enz
Zeppelinstraße 7, 75417 Mühlacker
Telefon 07041 5953
Dienstag ganztags
Mittwoch nachmittags
Donnerstag vormittags
Sozial- und Lebensberatung, Vermittlung von Ku-
ren und Erholungen
Soziale Dienste Pforzheim/Enzkreis gGmbH
Habermehlstraße 15, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 14424-0, Fax: 07231 14424-14
Mobiler Dienst und Essen auf Rädern
Jugendamt Enzkreis
Frau Bickel 07231 3081784
 Nadine.Bickel@enzkreis.de
Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche in Pforzheim
Telefon 07231 30870
Bietet kostenfreie und vertrauliche Beratung und 
Therapie bei Fragen und Problemen. In Krisensitu-
ationen können Sie sofort einen Termin erhalten.
Tagesmütter Enztal e. V.
Bahnhofstraße 96, 75417 Mühlacker
Telefon 07041 8184711
 info@tagesmuetter-enztal.de
Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe
Verschiedene Selbsthilfegruppen für Alkoholkran-
ke und deren Angehörige
Do. 19.00 Uhr im Haus der Begegnung/Leonberg
Telefon 07033 31583 oder 07152 25696
Fax 07033 31881
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle 
für Alkohol- und Medikamentenprobleme, bwlv 
Baden-Württembergischer Landesverband für 
Prävention und Rehabilitation gGmbH
Luisenstraße 54 –56, 75712 Pforzheim
Telefon 07231 139408-0
Fax 07231 139408-99
Sprechstunde Mo. 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Wohnberatungsstelle für ältere und behinder-
te Menschen, Kreisseniorenrat e.V.
Ebersteinstraße 25, 75177 Pforzheim
Telefon 07231 357717
Fax 07231 357708
Telefonseelsorge Nordschwarzwald
Telefon 0800 1110111
KISTE
Hilfen für Kinder und Jugendliche von psychisch 
und suchtkranken Eltern und mit Gewalterfahrung
Hohenzollernstr. 34, 75177 Pforzheim,
Telefon 07231 30870
Sterneninsel e.V.
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
für Pforzheim & Enzkreis
Wittelsbacherstraße 18, 75177 Pforzheim
Fon: 07231 8001008, mail@sterneninsel.com
www.sterneninsel.com

Versicherungsanstalt

Deutsche Rentenversicherung
Freiburger Straße 7, 75179 Pforzheim
Telefon 07231 9314-20
Fax 07231 9314-60
 aussenstelle.pforzheim@drv-bw.de
Mo., Di., Mi. 8.00 –12.00 und 13.00 –16.00 Uhr
Do. 8.00 –12.00 und 13.00 –18.00 Uhr
Fr. 8.00 –12.00 Uhr
Deutsche Rentenversicherung
Kelterplatz 7, 75417 Mühlacker
Terminvereinbarung unter: Telefon 07231 931420

Öffnungszeiten und Telefonnummern öffentlicher Einrichtungen
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Sporthalle 
bleibt geschlossen!

In den Weihnachtsferien 
bleibt die Sporthalle von 

Freitag, den 22. Dezember 2017 
bis Sonntag, den 7. Januar 2018 

geschlossen!
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beim Bürgermeisteramt Mönsheim, Schulstraße 2, Zimmer 
Hauptamt im Erdgeschoss, 71297 Mönsheim, während den 
üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann 
kann den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. 

Hinweise:
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 Baugesetz-
buch über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche 
im Falle der in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten 
Vermögensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschä-
digungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Absatz 4 
Baugesetzbuch über das Erlöschen von Entschädigungsan-
sprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 

Eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Ab-
satz 2 und Absatz 2a Baugesetzbuch bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung 
nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch sind gemäß § 215 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 sowie Satz 2 Baugesetzbuch unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, darzulegen.

Eine etwaige Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
in der aktuellen Fassung oder von aufgrund der GemO erlas-
sener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung nach der GemO verletzt worden sind (vgl. § 4 Abs. 
5 GemO).

Mönsheim, den 15.12.2017
gez. Thomas Fritsch
Bürgermeister

Amtliches

Öffentliche Bekanntmachung  
Gemeinde Mönsheim Enzkreis

In-Kraft-Treten des Bebauungsplans 
 und der örtlichen Bauvorschriften  
„Gödelmann – 3. Änderung“

(Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a Bau-
gesetzbuch)

Der Gemeinderat der Gemeinde Mönsheim hat in der öf-
fentlichen Sitzung am 14.12.2017 gemäß § 10 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 4 Gemeindeordnung 
(GemO) den Bebauungsplan „Gödelmann – 3. Änderung“ so-
wie die zusammen mit dem Bebauungsplan aufgestellten ört-
lichen Bauvorschriften „Gödelmann – 3. Änderung“ gemäß § 
74 Abs. 1 und 7 Landesbauordnung (LBO) mit § 9 Abs. 4 BauGB 
in Verbindung mit § 4 GemO als Satzung beschlossen.

Das Plangebiet von rund 0,29 ha ist im nachfolgenden 
Abgrenzungsplan dargestellt. Es wird begrenzt:
• im Norden und im Osten durch die öffentliche Ver-

kehrsfläche der Straße „Im Gödelmann“ – Flst. 6779;
• im Süden durch den Lärmschutzwall – Flst. 6792 und
• im Westen durch das Flst. 6729 (öffentliche Grünflä-

che)
Das Plangebiet umfasst das Grundstück Flst. 6730.

Der Bebauungsplan „Gödelmann – 3. Änderung“ soll die bau-
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von 
drei Wohnhäusern mit mehreren Wohneinheiten schaffen. 

Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung von Flächen 
im Bestand und damit der Innenentwicklung. Es handelt sich 
daher um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung, der 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Bauge-
setzbuch aufgestellt wurde.

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
„Gödelmann – 3. Änderung“ treten mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung am 21.12.2017 in Kraft (§ 
10 Absatz 3 Satz 4 Baugesetzbuch). 

Gleichzeitig treten sämtliche innerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes bisher bestehenden 
planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen so-
wie frühere baupolizeiliche Vorschriften außer Kraft.

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Gödel-
mann – 3. Änderung“ können einschließlich ihrer Begründung 
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9 – Flst. 325, Iptinger Straße 5 – Flst. 321 und Gartenstraße 
8 – Flst. 323;

• im Westen durch die öffentliche Verkehrsfläche der Gar-
tenstraße – Flst. 300.

Flächennutzungsplan
Im seit dem 23.11.2012 rechtskräftigen Flächennutzungs-
plan des Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu vom 
24.07.2012 (genehmigt durch das Landratsamt Enzkreis mit 
Bescheid vom 31.10.2012) ist die Fläche des Grundstücks 
Gartenstraße 12 – Flst. 324 als Gemischte Baufläche (M) dar-
gestellt. Im Bebauungsplan wird die Fläche als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) festgesetzt.

Da die Gemischte Baufläche ebenfalls dem Wohnen dient, 
kann die Ausweisung des Allgemeinen Wohngebietes im Be-
bauungsplan als eine Entwicklung gemäß § 8 Abs. 2 Bauge-
setzbuch aus dem Flächennutzungsplan angesehen werden. 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan stehen nicht im Wider-
spruch zum Flächennutzungsplan.

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB
Bei der geplanten Maßnahme handelt es sich um eine Nutz-
barmachung einer innerörtlichen Baufläche und damit um 
eine Maßnahme der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB. 
Es ist vorgesehen, den Bebauungsplan als „Bebauungsplan 
der Innenentwicklung“ im beschleunigten Verfahren aufzu-
stellen.

Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung kann im beschleu-
nigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine 
zulässige Grundfläche im Sinne von § 19 Abs. 2 der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) oder eine Größe der Grundfläche 
festgesetzt ist von insgesamt weniger als 20.000 Quadratme-
tern (§ 13 a Abs. 1 Satz 2 BauGB). Der Bebauungsplan hat eine 
Größe von 0,14 ha. Damit liegt die zulässige Grundfläche im 
Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO bei weit weniger als 20.000 
Quadratmetern und damit unterhalb des Schwellenwertes, 
der eine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in 
Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien erforderlich macht.

Im weiteren Verfahren wird die Konzeption für das Plangebiet 
weiter entwickelt und die notwendigen Untersuchungen er-
arbeitet. 

Mönsheim, den 15.12.2017
gez. Thomas Fritsch
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung  
Gemeinde Mönsheim Enzkreis

Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 
und der örtlichen Bauvorschriften  
„Wohnanlage Gartenstraße 12“

(Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a Bau-
gesetzbuch)

Der Gemeinderat der Gemeinde Mönsheim hat in der öffentli-
chen Sitzung am 14.12.2017 nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen, anstelle des seit dem 18.10.2012 rechts-
kräftigen Bebauungsplans „Betreute Wohnungen Gartenstra-
ße“ den neuen Bebauungsplan „Wohnanlage Gartenstraße 
12“ aufzustellen.

Erfordernis der Planaufstellung
Der seit dem 18.10.2012 rechtskräftige Bebauungsplan „Be-
treute Wohnungen Gartenstraße“ konnte nicht umgesetzt 
werden. Alle Bemühungen, die im Bebauungsplan vorgese-
hene Nutzung, eine Wohnanlage mit betreutem Wohnen um-
zusetzen, blieben ohne Erfolg.

Das Privateigentum an dem Grundstück Gartenstraße 12 hat 
sich zwischenzeitlich geändert und die neuen Privateigentü-
mer planen den Neubau von drei Wohnhäusern mit jeweils 
drei Wohneinheiten auf dem Grundstück Gartenstraße 12 – 
Flst. 324.

Das Grundstück Gartenstraße 12 war mit einem Mehrfamilien-
wohnhaus mit Gärtnereibetrieb bebaut. Sämtliche baulichen 
Anlagen auf diesem Grundstück wurden im Jahr 2013 abge-
brochen. Seitdem liegt das nun unbebaute Grundstück brach.

In der Gemeinde Mönsheim wirken sich, wie auch in anderen 
Städten und Gemeinden, die allgemeinen demographischen 
und sozialen Veränderungen auf die Wohnungsnachfrage aus. 
Durch die Baugebiete Gödelmann und aktuell Gödelmann II 
kam die Gemeinde der Nachfrage nach Bauflächen zum Woh-
nen im Eigentum, welche insbesondere von Haushalten in 
der Familiengründungsphase hervorgerufen wird, nach. Alle 
Gemeindebauplätze im Neubaugebiet Gödelmann II konnten 
in kurzer Zeit verkauft werden und wurden bzw. werden zü-
gig von den neuen Eigentümern bebaut. Nach wie vor ist die 
Nachfrage nach Bauplätzen bzw. Wohneigentum bzw. (Miet)
Wohnungen groß. 

Räumlicher Geltungsbereich
Der geplante räumliche Geltungsbereich umfasst das Grund-
stück Gartenstraße 12 – Flst. 324. Das Plangebiet hat eine 
Größe von 0,14 ha. Es ist im nachfolgenden Abgrenzungsplan 
dargestellt.
• im Norden, Osten und Süden wird es begrenzt durch die 

Wohnbebauung auf den Grundstücken Gartenstraße 14 
– Flst. 330, Iptinger Straße 15 – Flst. 328, Iptinger Straße 
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Die Entwurfsunterlagen sind auch auf der Homepage der Ge-
meinde Mönsheim www.moensheim.de eingestellt.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder mündlich zur Niederschrift beim Bürgermeisteramt 
Mönsheim, Rathaus, Schulstraße 2, 71297 Mönsheim, abgege-
ben werden. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können (§ 13 a 
Absatz 2 Ziffer 1 in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 2 Bau-
gesetzbuch).
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitge-
teilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweck-
mäßig (§ 3 Absatz 2 Satz 4 BauGB). 

Mönsheim, den 15.12.2017
gez. Thomas Fritsch
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplan-
entwurfs und der örtlichen Bauvorschriften  
des Bebauungsplans der Innenentwicklung 
„Wohnanlage Gartenstraße 12“

Der Gemeinderat der Gemeinde Mönsheim hat in der öffent-
lichen Sitzung am 14.12.2017 den Entwurf des Bebauungs-
plans der Innenentwicklung „Wohnanlage Gartenstraße 12“ 
und den Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten örtli-
chen Bauvorschriften beschlossen sowie gebilligt, dass diese 
nach § 13 a Absatz 2 Ziffer 1 in Verbindung mit § 13 Absatz 
2 Satz 1 Ziffer 2 nach § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch öffentlich 
ausgelegt werden. 

Das Plangebiet von rund 0,14 ha ist im nachfolgenden Ab-
grenzungsplan dargestellt. Es wird begrenzt:
• im Norden, Osten und Süden durch die Wohn-

bebauung auf den Grundstücken Gartenstra-
ße 14 – Flst. 330, Iptinger Straße 15 – Flst. 328, 
Iptinger Straße 9 – Flst. 325, Iptinger Straße 5 
– Flst. 321 und Gartenstraße 8 – Flst. 323;

• im Westen durch die öffentliche Verkehrsflä-
che der Gartenstraße – Flst. 300.

Das Plangebiet umfasst das Grundstück Flurstück 
324.

Der Bebauungsplan „Wohnanlage Gartenstraße 
12“ soll die bauplanungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Neubau von drei Wohnhäusern 
mit jeweils drei Wohneinheiten schaffen.
Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung 
von Flächen im Bestand und damit der Innenent-
wicklung. Es handelt sich daher um einen Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung, der im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach  
§ 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird. 

Der Entwurf des Bebauungsplans und der Ent-
wurf der örtlichen Bauvorschriften und die Be-
gründung liegen zur öffentlichen Einsichtnah-
me
von Dienstag, den 2. Januar 2018 bis zum Don-
nerstag, den 1. Februar 2018

jeweils einschließlich während der Dienststun-
den (montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und montags, dienstags und donnerstags 
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie mittwochs von 
14.00 Uhr bis 18.30 Uhr beim Bürgermeister-
amt Mönsheim, Rathaus, Besprechungs- bzw. 
Trauzimmer im 1. OG, Schulstraße 2 in 71297 
Mönsheim aus (§ 3 Absatz 2 Sätze 1 und 2 BauGB).
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  Das können sowohl bebaute Gebiete sein, die im räum-
lichen Geltungsbereich eines qualifizierten (§ 30 Abs. 1 
BauGB) oder eines einfachen (§ 30 Abs. 3 BauGB) Bebau-
ungsplans liegen als auch bebaute Grundstücke, die im 
unbeplanten Innenbereich nach § 34 Baugesetzbuch lie-
gen.

5.  Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung 
anzupassen.

Die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13b Bau-
gesetzbuch werden kumulativ erfüllt:
1.  der Aufstellungsbeschluss wurde am 14.12.2017 gefasst 

und der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften 
„Steiggärten III“ soll zügig zum Abschluss gebracht wer-
den, so dass die Satzungsbeschlüsse bis zum 31.12.2021 
gefasst sind;

2.  der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„Steiggärten III“ umfasst die beiden Grundstücke Flst. 1573 
mit einem Flächeninhalt von 418 qm und Flst. 1574 mit ei-
nem Flächeninhalt von 998 qm. Der räumliche Geltungs-
bereich umfasst somit 1.416 qm, also rund 0,14 ha; 

3.  auf den beiden Grundstücken Flst. 1573 und Flst. 1574 sol-
len zwei freistehende Wohnhäuser errichtet werden. Als 
Art der baulichen Nutzung soll ein Allgemeines Wohnge-
biet (WA) ausgewiesen werden; 

4.  die beiden Grundstücke Flst. 1573 und Flst. 1574 grenzen 
an den räumlichen Geltungsbereich der Bebauungsplä-
ne „Steiggärten I“, rechtskräftig seit dem 11.05.1960 und 
„Steiggärten II“, rechtskräftig seit dem 14.04.1982 an;

5.  im seit dem 23.11.2012 rechtskräftigen Flächennutzungs-
plan des Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu 
vom 24.07.2012 (genehmigt durch das Landratsamt Enz-
kreis mit Bescheid vom 31.10.2012) liegen die beiden 
Grundstücke Flst. 1573 und Flst. 1574 im Außenbereich. An 
diese beiden Grundstücke Flst. 1573 und Flst. 1574 schlie-
ßen sich Wohnbauflächen (W) an. Der Flächennutzungs-
plan wird im Wege der Berichtigung angepasst.

Räumlicher Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Steig-
gärten III“ umfasst die beiden Grundstücke Flst. 1573 mit 
einem Flächeninhalt von 418 qm und Flst. 1574 mit einem 
Flächeninhalt von 998 qm. Der räumliche Geltungsbereich 
umfasst somit 1.416 qm, also rund 0,14 ha. Er ist im nach-
folgenden Abgrenzungsplan dargestellt.

Der räumliche Geltungsbereich wird begrenzt:
im Norden durch das Außenbereichsgrundstück Flst. 1570 
und dem Grundstück Sonnenrainweg 12 – Flst. 1571/1 (qua-
lifizierter Bebauungsplan „Steiggärten II“);
im Süden durch die Straße „In den Steiggärten“ – Flst. 1590 (in 
diesem Bereich als Feldweg);
im Westen durch das Grundstück „In den Steiggärten“ 19 – 
Flst. 1575 (einfacher Bebauungsplan „Steiggärten“) und dem 
Grundstück Sonnenrainweg 10 – Flst. 1577 (qualifizierter Be-
bauungsplan „Steiggärten II“);
im Osten durch das Außenbereichsgrundstück Flst. 1570.

Öffentliche Bekanntmachung  
Gemeinde Mönsheim Enzkreis

Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 
und der örtlichen Bauvorschriften  
„Steiggärten III“

(Bebauungsplan über die Einbeziehung von Außenbe-
reichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach § 13b 
Baugesetzbuch)

Der Gemeinderat der Gemeinde Mönsheim hat in der öffent-
lichen Sitzung am 14.12.2017 nach § 2 Absatz 1 Baugesetz-
buch (BauGB) beschlossen, einen Bebauungsplan über die 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleu-
nigte Verfahren nach § 13b Baugesetzbuch aufzustellen, um 
die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bebau-
barkeit der beiden im Außenbereich liegenden Grundstücke 
Flst. 1573 und Flst. 1574 in Verlängerung der Straße „In den 
Steiggärten“ zu schaffen. 

Erfordernis der Planaufstellung
In der Gemeinde Mönsheim wirken sich, wie auch in anderen 
Städten und Gemeinden, die allgemeinen demographischen 
und sozialen Veränderungen auf die Wohnungsnachfrage 
aus. Durch die Baugebiete Gödelmann und aktuell Gödel-
mann II kam die Gemeinde der Nachfrage nach Bauflächen 
zum Wohnen im Eigentum, welche insbesondere von Haus-
halten in der Familiengründungsphase hervorgerufen wird, 
nach. Alle Gemeindebauplätze im Neubaugebiet Gödel-
mann II konnten in kurzer Zeit verkauft werden und wurden 
bzw. werden zügig von den neuen Eigentümern bebaut. 
Nach wie vor ist die Nachfrage nach Bauplätzen bzw. Wohn-
eigentum groß.

Durch die Änderung des Baugesetzbuches zum 13.05.2017 
hat der Gesetzgeber für die Gemeinden das neue Bebau-
ungsplanverfahren nach dem neuen § 13b Baugesetzbuch 
geschaffen. Danach kann die Gemeinde Grundstücke, die im 
Außenbereich liegen, durch Aufstellung nach diesem neuen 
Bebauungsplanverfahren bauplanungsrechtlich bebaubar 
machen, wenn die folgenden Voraussetzungen kumulativ er-
füllt werden:

1.  der Aufstellungsbeschluss muss bis zum 31.12.2019 ge-
fasst werden und der Satzungsbeschluss des Bebauungs-
plans muss bis zum 31.12.2021 erfolgen;

2.  die Grundfläche muss weniger als 10.000 qm Fläche ha-
ben, was Bebauungsplangebiete von ca. 3 bis 3,5 ha Gel-
tungsbereich umfasst;

3.  es sind ausschließlich Wohnnutzungen zulässig; das sind 
nach der Baunutzungsverordnung Allgemeine Wohnge-
biete (WA) und Reine Wohngebiete (WR);

4.  die Außenbereichsgrundstücke, die bauplanungsrechtlich 
bebaubar gemacht werden sollen, müssen sich an im Zu-
sammenhang bebaute Ortsteile anschließen.
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Im weiteren Verfahren wird die Konzeption für das Plangebiet 
weiter entwickelt und die notwendigen Untersuchungen er-
arbeitet. 

Mönsheim, den 15.12.2017
gez. Thomas Fritsch
Bürgermeister

Flächennutzungsplan
Im seit dem 23.11.2012 rechtskräftigen Flächennutzungs-
plan des Gemeindeverwaltungsverbandes Heckengäu vom 
24.07.2012 (genehmigt durch das Landratsamt Enzkreis mit 
Bescheid vom 31.10.2012) liegen die beiden Grundstücke 
Flst. 1573 und Flst. 1574 im Außenbereich. An diese beiden 
Grundstücke Flst. 1573 und Flst. 1574 schließen sich Wohn-
bauflächen (W) an. Der Flächennutzungsplan wird im Wege 
der Berichtigung angepasst.

Bebauungsplan über die Einbeziehung von Außenbe-
reichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach § 13b 
BauGB

Die Verfahrensschritte beim Be-
bauungsplanverfahren nach § 
13b Baugesetzbuch sind dieselben 
wie beim Bebauungsplanverfahren 
nach § 13a Baugesetzbuch:
• Vereinfachung bei der Öffent-

lichkeits- und Behördenbeteili-
gung;

• Freistellung von Umweltprü-
fung, Umweltbericht und Um-
weltüberwachung, § 13a Ab-
satz 2 Nr. 1 BauGB;

• Es wird von der förmlichen Um-
weltprüfung nach § 2 Absatz 
4 BauGB abgesehen, ebenso 
vom Umweltbericht nach § 2a 
BauGB; damit kommen auch 
die Eingriffs- Ausgleichsrege-
lung nicht zum Tragen. 

• keine Geltung des Entwick-
lungsgebotes – Pflicht zur 
Berichtigung des Flächennut-
zungsplanes, § 13a Absatz 2 Nr. 
2 BauGB;

  Das Entwicklungsgebot aus dem 
Flächennutzungsplan ist nicht 
erforderlich. Der Flächennut-
zungsplan kann im Wege der 
Berichtigung aktualisiert werden. 
Da kein förmliches Flächennut-
zungsplanverfahren durchlau-
fen wird und damit auch keine 
Genehmigung erforderlich ist, 
ist die Plausibilitätsprüfung der 
Bauflächenbedarfsnachweise im 
Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens nach § 6 BauGB sowie 
nach § 10 Absatz 2 BauGB nicht 
anzuwenden. 

• Freistellung von der Ausgleichs-
pflicht nach der städtebaulichen 
Eingriffsregelung, § 13a Absatz 2 
Nr. 4 BauGB
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Soziales Netzwerk

Das Büro befindet sich im Rathaus,
Schulstraße 2, 71297 Mönsheim
Öffnungszeiten des Büros sind
Montag von 10.00 –12.00 Uhr und 14.00 –16.00 Uhr
Mittwoch bis Freitag von 10.00 –12.00 Uhr.
In dieser Zeit sind wir auch telefonisch
unter der Telefonnummer: 925314 erreichbar
oder per Mail unter sozial.netz@moensheim.de
Wenn Sie nicht zu den Öffnungszeiten ins Rathaus kommen 
können, können Sie gerne auch einen Termin außerhalb der 
Öffnungszeiten mit uns vereinbaren.

Jedesmal, wenn zwei Menschen einander verzeihen, 
ist Weihnachten.
Jedesmal, wenn ihr Verständnis zeigt für eure Kinder, 
ist Weihnachten.
Jedesmal, wenn ihr einem Menschen helft, 
ist Weihnachten.
Jedesmal, wenn jemand beschließt, ehrlich zu leben, 
ist Weihnachten.
Jedesmal, wenn ein Kind geboren wird, 
ist Weihnachten.
Jedesmal, wenn du versuchst, deinem Leben 
einen neuen Sinn zu geben, ist Weihnachten.
Jedesmal, wenn ihr einander anseht mit den Augen 
des Herzens, mit einem Lächeln auf den Lippen, 
ist Weihnachten.
Denn es ist geboren die Liebe.
Denn es ist geboren die Hoffnung.
Denn es ist geboren die Freude.
Denn es ist geboren Christus, der Herr. Aus Brasilien

Von Herzen möchte das Soziale Netzwerk Mönsheim sich 
für das Engagement der ehrenamtlichen Helfer im ver-
gangenen Jahr bedanken.
Dieses Engagement ist außergewöhnlich und keine 
Selbstverständlichkeit.
Danke dem Team des offenen Mittagstisches, ein wirklich tol-
les Team.
Danke den Fahrern, die äußerst charmant die Damen zum of-
fenen Mittagstisch oder in die verschiedenen Einkaufsläden 
chauffieren.
Danke den Ehrenamtlichen, die regelmäßig den Bücher-
schrank sortieren und mit neuen Büchern auffüllen.
Danke der Wandergruppe, „den Mesamer Tausendfüsslern“, 
die Wandertouren und die Einkehr organisieren
Danke dem Besuchsdienst, der regelmäßig Spaziergänge an-
bietet.
Danke den Ehrenamtlichen, die bei den verschiedenen Ver-
anstaltungen uns in unterschiedlichster Weise unterstützt ha-
ben.

Satzung zur Änderung der Satzung über die 
öffentliche Abwasserbeseitigung  
(Abwassersatzung – AbwS) vom 28.06.2011

Aufgrund von § 45 b Absatz 4 des Wassergesetzes für Baden-
Württemberg (WG), der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2, 11, 13, 14 und 
17 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Mönsheim in seiner 
Sitzung vom 14. Dezember 2017 folgende Änderungssatzung 
beschlossen:

Artikel 1
§ 44 der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Mönsheim erhält folgende Fassung:

§ 44 Höhe der Abwassergebühr
(1)  Die Schmutzwassergebühr (§ 26) sowie die Gebühr für 

sonstige Einleitungen (§ 9 Absatz 3) beträgt je m³ Abwas-
ser 2,65 Euro.

(2)  Die Niederschlagswassergebühr (§ 26 a) beträgt je m² ab-
flussrelevante Fläche und Jahr 0,35 Euro.

(3)  Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentli-
chen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird (§ 24 
Absatz 3), beträgt je m³ Abwasser 2,65 Euro.

(4)  Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in 
den Fällen des § 42 während des Veranlagungszeitraumes, 
wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht 
besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.“

Artikel 2
Diese Satzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft.

Ausgefertigt!
Mönsheim, den 15.12.2017
Gez. Thomas Fritsch
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung der von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 
4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
geltend gemacht worden ist, der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschrift über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den ist.

Um Ihre Bilder im Mitteilungsblatt in guter 
Qualität drucken zu können, benötigen wir 
eine Mindestauflösung von 300 dpi.
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aktivieren und auffrischen. Dabei wird der ganze Mensch mit 
all seinen Sinnen angesprochen. Alle, die Spaß haben, in Ge-
meinschaft etwas für sich zu tun, sind eingeladen.
Zeit: erster Termin ist am Montag, 15. Januar 2018 um 9.00 Uhr
Ort: Sitzungssaal im Rathaus
Kurskosten: 20 Euro pro Teilnehmer, ab 10 Teilnehmer 15 Euro
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, Sie können sich 
im Büro des Sozialen Netzwerk Mönsheim anmelden.

Vorschau:

• 17. Januar Spielenachmittag
• 23. Januar Wanderung Mesamer Tausendfüßler

Wir wünschen fröhliche Weihnachten und alles Gute für 2018 und 
sind ab dem 3. Januar wieder für Sie da.

Arbeitskreis Asyl
Arbeitskreis

Asyl

Winterpause!
Das Lädle bleibt vom 18. Dezember 2017 bis 14. Januar 
2018 geschlossen!
In dieser Zeit werden auch keine Kleiderspenden ange-
nommen.
Ab dem 15. Januar 2018 sind wir wieder da…

Fröhliche Weihnachten und ein schönes neues Jahr 
wünscht das Team vom Lädle!
Vielen Dank für die Unterstützung!

Herzlichen Dank  
an alle Ehrenamtlichen des AK Asyl!

Sie haben Bewundernswertes geleistet.
In vielen Bereichen waren viele Leute aktiv und das war toll.
Im Lädle, als Pate, in der Sprachgruppe, beim Stammtisch, als 
Fahrer, als Gesprächspartner, als Vermittler zu den Vereinen… 
man kann gar nicht alle Bereiche aufzählen.
Es ist Unschätzbares geleistet worden und auf was Sie be-
sonders stolz sein können, Sie haben die Asylbewerber zur 
Selbsthilfe erzogen. In vielen Bereichen werden einige Fami-
lien schon sehr selbstständig und die Kinder sind schon gut 
integriert.
Für die nächsten Tage noch drei Wünsche:
Soviel Schnee, wie du gerade noch schaufeln kannst,
so viel Besuch, wie du gerade noch bewirten kannst und
im neuen Jahr so viel Glück, wie du gerade noch aushalten kannst.
Schöne Weihnachtstage

Gute Vorsätze für das Jahr 2018

Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren?
Besonders Fahrer für die Einkaufsfahrt suchen wir drin-
gend! 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir freuen uns auf Sie! 
• Sie werden individuell eingearbeitet, begleitet und geför-

dert.
• Sie erhalten regelmäßig Fortbildungsangebote
• Sie sind versichert im Rahmen Ihres Engagements
Die Zeit, die Fähigkeiten und die Persönlichkeit, die ehrenamt-
liche Mitarbeiter einbringen, sind im wahrsten Sinne unbe-
zahlbar.

Gemeinsam schmeckt es am besten

Im neuen Jahr findet der erste offene Mittagstisch am Don-
nerstag, 11. Januar 2018 in der Alten Kelter statt.
Es gibt Schnitzel mit Kartoffelsalat und Grünem Salat.
Bei den Kosten von 6 Euro sind ein Nachtisch und ein Getränk 
enthalten.
Bitte bis 9. Januar beim Sozialen Netzwerk Mönsheim im Rat-
haus Mönsheim spätestens anmelden.
Wichtig! Bitte unbedingt rechtzeitig anmelden!
Wenn Sie nicht zu Fuß kommen können und auch keine Mit-
fahrgelegenheit haben, melden Sie sich bitte, wir werden ei-
nen Fahrdienst organisieren.

Kostenlose Einkaufsfahrten

Am Freitag, 5. Januar 2018 findet die erste Einkaufsfahrt 
2018 statt.
Das Soziale Netzwerk Mönsheim bietet eine Einkaufsfahrt 
zu den verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten der Gemeinde 
Mönsheim an. Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, mel-
den Sie sich bitte beim Sozialen Netzwerk Mönsheim an.Sie 
werden am Einkaufstag zu Hause abgeholt. Das Angebot ist 
kostenlos, da es von der Gemeinde Mönsheim unterstützt 
wird. Die Fahrer sind ehrenamtlich tätig.
Wir freuen uns, wenn unser Service genutzt wird, rufen Sie uns 
an!!

Gedächtnistraining

Sie möchten ihre „grauen Zellen“ wieder etwas in Schwung 
bringen? Am 15. Januar 2018 beginnt ein fünfteiliger Kurs Ge-
dächtnistraining
Kursleitung: Heike Noack. In einer kleinen Gruppe mit maxi-
mal 14 Personen können Sie ohne Leistungsdruck Ihre geis-
tigen Kräfte aktivieren und auffrischen. Frau Noack arbeitet 
nach dem Übungsprogramm des Bundesverbandes Gedächt-
nistraining.
Beim Gedächtnistraining können Sie mit spielerischen Übun-
gen in stressfreier Atmosphäre die geistige Beweglichkeit 
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grün hinterlegten Spalten sind die Öffnungszeiten der beiden 
nächstgelegenen Recyclinghöfe aufgeführt. Außerdem findet 
sich dort auch ein Abfall-ABC für die richtige Abfalltrennung.
Sollte der Abfuhrplan im Einzelfall nicht angekommen sein, 
kann er von Montag, 18. Dezember, bis Freitag, 12. Januar, di-
rekt beim Vertriebsservice unter Telefon 07231 933-210 oder 
-212 nachbestellt werden.
Auf der Entsorgungsplattform unter www.entsorgung-regio-
nal.de stehen die Leerungstermine und Öffnungszeiten eben-
falls zum Abruf bereit. Dort können alle Abfuhrpläne auch als 
pdf-Datei heruntergeladen werden. Zudem liegen sie im neu-
en Jahr auch auf allen Rathäusern aus.
Für Fragen rund um das Thema Abfall stehen die Abfallberater 
Dr. Dieter Eickhoff und Reinhard Schmelzer unter Rufnummer 
07231 354838 zur Verfügung.

Die Entsorgungsschecks  
für 2018 sind eingetroffen!

Die erste Elektrogeräte-Entsorgung ist am Mittwoch, den 
10.01.2018. Hinweis: Bitte Karte (auf dem Entsorgungsscheck) 
frühzeitig beim Bürgermeisteramt abholen und rechtzeitig 
absenden!
10 Tage vor dem Wunschtermin muss die Karte bei der Fir-
ma GSI Enzkreis mbH, Postfach 16 62, 75406 Mühlacker, 
sein.
Geräte am Abholtag ab 7.00 Uhr bereitstellen.

• Kosten für Kühlgeräte und Haushaltsgroßgeräte 10 € je 
Gerät.

• Kosten für Fernsehgeräte und Monitore 8 € je Gerät.

Die Gebühren werden, wie bisher bei der Kühlgeräteentsor-
gung, von der Gemeinde bei der Ausgabe der jeweiligen Mar-
ken erhoben.
Sie können mit diesem Entsorgungsscheck auch mehrere Ge-
räte an einem Termin abholen lassen. Diese Schecks werden 
nur gegen Barzahlung ausgehändigt.
Mit Abholung des Entsorgungsschecks wird Ihnen gleichzei-
tig eine Gebührenmarke ausgehändigt, die seitlich am Ge-
räte angebracht werden muss. Die Entsorgungsfirma nimmt 
nur diejenigen Geräte mit, welche mit dieser Marke gekenn-
zeichnet sind.
Die Schecks und Gebührenmarken erhalten Sie auf dem Bür-
germeisteramt, Frau Cirica (bitte rechtzeitig holen).

Die weiteren Termine für die Elektrogeräte-Entsorgung 
sind am:
05.02., 05.03.,04.04., 02.05., 04.06., 02.07., 03.09., 01.10., 
05.11., 03.12.

Fundsachen

• 1 Armband
• 1 Handschuh
• 1 Fahrrad
• 1 Schlüssel

Des Weiteren liegen bei uns immer noch Handys, die bisher 
nicht vermisst wurden.
Es handelt sich hierbei um:

• 2 Samsung Handys
• 1 Sony Handy
• 1 Huawei Handy
• 1 Honor Handy

Näheres beim Rathaus Mönsheim, Telefon: 9253-11

Sperrmüll-Markt

Zu verschenken

• Einen betriebsbereiten älteren ALDI-Ergotrainer mit Wir-
belstrombremse, Bedienungs- und Trainingsleitung an 
älteren Mönsheimer oder eine Sozialeinrichtung (Telefon 
5013) 

• und einen Wohnzimmerschrank mit Glas 2,50 m breit  
x 1,80 m hoch

gegen Abholung zu verschenken. (Telefon: 5304)

Abfall Aktuell

Der Abfuhrplan 2018  
wird an alle Haushalte im Enzkreis verteilt

„An welchem Tag ist Müllabfuhr?“ oder „Wann hat der Recyc-
linghof geöffnet?“ – Antworten auf diese und andere Fragen 
zum Thema Abfall gibt der Abfuhrplan für 2018, der derzeit an 
alle Haushalte im Enzkreis verteilt wird.
Er besteht wieder aus einem Mantelteil, der wichtige Informa-
tionen zum Abfallsystem, den Gebühren, der Sperrmüllentsor-
gung oder den speziellen Info-Materialien enthält. Der innere 
Kalenderteil gibt einen Überblick über die Leerungstermine 
für Rest-, Bioabfall- sowie Grüne Tonnen, ferner die Sammel-
termine für Sperrmüll, Schadstoffe und Elektrogeräte. In den 

Müll in die richtige Tonne – 
nicht in Wald, Feld und Flur!
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8.00 bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 15.00 Uhr in Knittlingen 
anliefern.
Anmeldung und weitere Informationen bei:
ES Konzepte
Telefon: 07231 354879, Fax: 07231 354839.

Freizeit, Bildung & Kultur

Ausstellung im Rathaus

Werkschau mit Farbholzschnitten von Christa B. John im 
Rathaus in Mönsheim

Die Ausstellung wird am Sonn-
tag, dem 14. Januar 2018, um 
11.00 Uhr eröffnet und geht bis 
zum 16. Februar 2018. Am Tag 
der Eröffnung ist das Rathaus 
bis 17.00 Uhr geöffnet.
Christa John entdeckte den 
Holzschnitt für ihr künstleri-
sches Schaffen relativ spät. 
Nach dem Studium an der Frei-

en Kunstschule Stuttgart – der ältesten „Freien“ in Deutsch-
land –, lag der Schwerpunkt viele Jahre in der Temperamalerei. 
Zwischendurch entstanden Kreide-, Pastell- und Tuschezeich-
nungen.
Eine Ausstellung mit Arbeiten von Horst Janssen im Jahre 
1996 weckte ihre Begeisterung für den Holzschnitt. Seitdem 
ist der Holzschnitt ihr Ausdrucksmittel Nummer eins, schafft 
sie malerische Holzschnitte, in denen auch die Zeichnerin zum 
Ausdruck kommt. Die Härte des Holzes zwingt zur Konzent-
ration auf das Wesentliche. Der Widerstand des Holzes ist ihr 
lieber als die Weichheit des Linols. Unter Einsatz ihrer Kraft ar-
beitet sie mit kontrollierter Gewalt das Motiv heraus. Der Vor-
gang des Schneidens wird von ihr als ein Akt der Befreiung 
und Erleichterung empfunden.

1 Mo Neujahr 1. KW
2 Di
3 Mi 14.00 -17.30 9.00 -12.30
4 Do
5 Fr 14.00 -17.30 9.00 -12.30
6 Sa Heilige Drei Könige
7 So 2. KW
8 Mo
9 Di

10 Mi ✘ 9.00 -12.30 14.00 -17.30 E-Geräte*
11 Do
12 Fr 9.00 -12.30 14.00 -17.30
13 Sa 8.30 -11.30 13.00 -16.00
14 So 3. KW
15 Mo
16 Di 14.00 -17.30
17 Mi
18 Do 14.00 -17.30 9.00 -12.30
19 Fr ❏

20 Sa ● 13.00 -16.00 8.30 -11.30
21 So 4. KW
22 Mo ✘

23 Di 14.00 -17.30
24 Mi
25 Do 9.00 -12.30 14.00 -17.30
26 Fr
27 Sa 8.30 -11.30 13.00 -16.00
28 So 5. KW
29 Mo
30 Di
31 Mi 14.00 -17.30 9.00 -12.30

Zusätzliche Schadstoffsammlung (8.00 Uhr –12.00 Uhr)
20.01.18: Maulbronn: Parkplatz bei der Feuerwache im Schänzle

* Kühl-, Elektrogroßgeräte und Sperrmüll werden auf Anforderung entsorgt. 
Bitte 10 Tage vorher beim Rathaus anmelden.
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Angebote der Abfallberatung
Leistungen der Abfallberatung des Enzkreises:
• Reparatur- und Verleihführer
• Eigenkompostierung, Biotonne
• Abfalltrennung und Abfallvermeidung
• Abfallberatung vor Ort bei Betrieben
• Vorträge bei Vereinen, Verbänden und Initiativen
Telefon: 07231 354838 (montags bis 20.00 Uhr)
Informationen rund um die Uhr: Fax: 07231 354980
Internet: www.enzkreis.de

Schadstoff-Kleinmengensammlung für Betriebe
Betriebe, Handwerker und Freiberufler können ihre Sonder-
abfälle (Akkus, Leuchtstoffröhren, Säuren, Laugen, Farben, 
Lacke, Lösemittel etc.) nach Voranmeldung jeden Freitag von 
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Grundsätzlich besitzt jede ihrer graphischen Arbeiten die 
Aura des Einmaligen und Unverwechselbaren. Ihr Werk ist ei-
genständig in seiner Technik und in seiner Motivwahl.“

Zu besichtigen ist die Ausstellung am Montag von 7.00 bis 
12.00 Uhr, am Dienstag von 8.00 bis 13.00 Uhr, am Mittwoch 
von 14.00 bis 18.30 Uhr und am Donnerstag und Freitag je-
weils von 8.00 bis 12.00 Uhr.

HAP Grieshaber hat die handwerkliche Arbeit einmal wie folgt 
beschrieben: „Im Prozess des Schneidens wird die Dynamik 
aus Gewaltsamkeit, Glück und Verzweiflung ausgelotet. Das 
Drucken selbst ist Überraschung, Erlebnis, ist Rausch des Ma-
chens und gleichzeitig Kontrolle darüber.“
Von der Kunsthistorikerin Margot Dongus stammen die fol-
genden Sätze: „Aus der unmittelbaren Wahrnehmung schafft 
die Künstlerin Christa John Neues und im Schaffen des Neuen 
erkennt sie das Wesentliche.

Veranstaltungskalender Januar 2018

Schulen

Appenbergschule

Besuch im Stadttheater Pforzheim

Gleich zweimal innerhalb einer Woche reiste die 4. Klasse nach 
Pforzheim ins Stadttheater.
Am Montag, den 11.12. durften die Viertklässler der Ap-
penberggrundschule dem berühmten Sinfonieorchester im 
Stadttheater Pforzheim bei der Probe zusehen. 40 Minuten 
lang beobachteten die 26 Schülerinnen und Schüler mit ih-
rer Lehrerin still und aufmerksam, wie einzelne Passagen der 
Operette „Bettelstudent“ geprobt wurden. Dies war ein ein-
maliges Erlebnis für die Viertklässler, die sich in den letzten 
Schulwochen sehr motiviert mit dem Thema „Musikinstru-
mente“ befasst hatten. Herzlichen Dank an Frau Baicu, Frau 
Wöckel, Frau Schmidt, Frau Damm und Frau Karrer, die ganz 
spontan Zeit fanden, die ganze Klasse im Auto nach Pforz-
heim zu fahren.

Am Mittwoch, den 13.12. besuchte die ganze Appenberg-
grundschule das traditionelle Weihnachtsmärchen im Stadt-
theater Pforzheim. In diesem Jahr stand „Das Dschungelbuch“ 
auf dem Programm, was allen Kindern von der ersten bis zur 
vierten Klasse sehr gut gefallen hat.
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mit einem, zwei oder vielen Bäumen. Nur die Grundstücke, auf 
die gepflanzt werden sollte, mussten im LEADER Heckengäu 
Projektgebiet liegen.
„Wir freuen uns, dass das Projekt so einen großen Anklang 
gefunden hat“, so LEADER Geschäftsführerin Barbara Smith. 
„Meistens wurden mehrere Bäume bestellt, so dass wir sagen 
können, dass das Ziel der Antragsteller, sichtbar etwas für den 
Streuobstbestand zu tun, mehr als erreicht wurde.“

Enzkreis

Weihnachtsgrußwort des Landrats 2017

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die hektische Vorweihnachts-
zeit geht zu Ende und wir freu-
en uns auf das Weihnachtsfest. 
Leider gibt es viele Menschen 
auf unserem Planeten, die 
auch in diesen Tagen besorgt 
in die Zukunft schauen.
Unser gemeinsames Haus Eu-
ropa beschert uns seit 70 Jah-
ren Frieden, Freiheit und Wohl-
stand. Die große Mehrheit der 
Staatengemeinschaft ist trotz des Brexit positiv für Europa ge-
stimmt. Europa „hat wieder Wind in den Segeln“, wie Kommis-
sionspräsident Jean-Claude Juncker kürzlich sagte. Der junge 
französische Präsident Emmanuel Macron ließ bei seinem Auf-
tritt am Wahlabend als deutliches Zeichen die Europahymne 
spielen.
In Deutschland ist trotz der schwierigen Regierungsbildung 
nicht das Chaos ausgebrochen. Ganz im Gegenteil: Die Zahl 
der Arbeitslosen ist – auch bei uns im Enzkreis – auf einem fast 
historisch niedrigen Niveau. Der Aufschwung der Wirtschaft 
hält an und beschert den meisten von uns gute Lebens- und 
Arbeitsbedingungen.
Doch es gibt auch viel zu tun: Bezahlbarer Wohnraum wird 
eines der drängendsten Themen sein. Die Integration der 
Flüchtlinge, die bei uns bleiben werden, ist ein langer Prozess. 
Und der Klimawandel mit seinen Folgen macht sich zuneh-
mend bemerkbar. Für diese und viele weitere Themen sind 
gute Ideen gefragt – und engagierte Bürgerinnen und Bürger, 
die nicht nur kritisieren, sondern sich aktiv einbringen und un-
ser Gemeinwesen voranbringen wollen.
Meine Amtszeit endet Ende Januar kommenden Jahres. Der 
Kreistag hat den Engelsbrander Bürgermeister Bastian Rose-
nau zu meinem Nachfolger gewählt. Ich bin sicher, dass der 
Enzkreis bei ihm in guten Händen sein wird, und wünsche mir, 
dass die Menschen wieder mehr miteinander reden – im Sin-
ne des „Wir gewinnt“, das Herr Rosenau als Motto über seine 
Bewerbungsrede gestellt hat.

Aus anderen Ämtern

LEADER Heckengäu

Dank LEADER Heckengäu  
1.500 neue Streuobstbäume

Erfolgreiche Pflanzaktion im Heckengäu
Eine einfache Idee und ein an sich eher kleines LEADER-Pro-
jekt hat große, sichtbare Folgen: Im Rahmen einer breit ange-
legten, regionalen Streuobstpflanzaktion wurde die Kultur-
landschaft Heckengäu mit neuen Streuobstbäumen belebt. 
Durch die LEADER-Förderung und die Zusammenfassung vie-
ler Kaufinteressenten, konnte ein attraktiver Einkaufspreis für 
die Bäume erreicht werden; der Eigenanteil für die Teilnehmer 
belief sich auf 10 Euro zzgl. 4,50 Euro für eine Nisthilfe. Beson-
ders schön dabei war außerdem, dass es sich bei den Bäumen 
um alte, lokaltypische Obstsorten handelt, die mehr und mehr 
aus dem Landschaftsbild verschwinden, gleichzeitig aber ro-
bust sind und hierher passen. Ausgegangen war die Idee von 
Joachim Baumgärtner von der BUND Ortsgruppe Heckengäu 
und Albert Geiger vom Obst- und Gartenbauverein Nussdorf. 
Sie erarbeiteten auch die Sortenliste alter hochstämmiger 
Obstsorten, aus der sich die Teilnehmer aussuchen konnten, 
was sie bestellen wollen.
Das Projekt war von LEADER Heckengäu mit rd. 27.000 Euro 
gefördert worden, welches in Kosten für die Anschaffung der 
Bäume, in Pflanzhilfen, Verbissschutz, Wühlmausschutz, Nist-
kästen, u. ä. investiert wurde. Dass diese Idee nun so viele Mit-
streiter bekommen hat und so viele neue Bäume im Hecken-
gäu gepflanzt wurden, freut Wolf Eisenmann, Vorsitzender 
von LEADER Heckengäu. „Die Antragsteller hatten sich vorab 
1.000 Bäume zum Ziel gesetzt; das wurde weit übertroffen“, so 
Eisenmann. Zudem habe man anstelle der angedachten zwei 
Ausgabestellen am Ende vier eingerichtet. „Mit der Ausgabe 
der Bäume in Mönsheim, Eberdingen, Nagold und Calw hat 
sich dieses LEADER-Projekt auch geographisch breit entwi-
ckelt und hat Strahlkraft über diese hinaus.“ So plane beispiels-
weise der Enzkreis nun, eine Streuobstkonzeption aufzulegen, 
um diese wertvollen Ökosysteme nachhaltig zu schützen. „Der 
Erhalt des Streuobstbaus ist ein zentrales Thema von LEADER 
Heckengäu und mit Projekten solcher Art können wir es ins 
Bewusstsein der Menschen rücken“, so Eisenmann.
Für die Ideengeber war wichtig, dass die Aktion nachhaltig ist. 
Wer mitmachen wollte, musste das Grundstück angeben, wo 
der oder die Bäume gepflanzt werden sollen. Außerdem gab 
es zum Baum auch immer eine fachgerechte Pflanz-Anleitung. 
In den kommenden Jahren werden die Teilnehmer an der Ak-
tion in Schnittkursen bzw. Baumpflegekursen eingebunden, 
um die nachhaltige Pflege zu gewährleisten. Mitmachen 
konnte jeder – Privatpersonen, aber auch Kommunen, egal ob 
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Bernd Braun und Thomas Pfeifer von der Abteilung Straßen-
wesen und Verkehr (Referat Straßenbetrieb und Verkehrstech-
nik) einen möglichst langen Prognosezeitraum abdecken und 
die A8-Anschlussstelle Heimsheim sowie benachbarte Kno-
tenpunkte der L1134 mit einbeziehen. 
Land, Kreis und Gemeinden vereinbarten im Interesse aller 
Pendler und Verkehrsteilnehmer eine enge Zusammenarbeit 
bei den weiteren Schritten.

Die provisorische Lückenampel am Diebkreisel sorgt für mehr  
Verkehrssicherheit auf der A8 und für geringere Rückstaus in den 
Hauptverkehrszeiten. (enz) 

B35 bei Maulbronn  
ab 8. Januar für eine Woche gesperrt

Die B 35 bei Maulbronn wird vom Montag, 8. Januar, bis Frei-
tag, 12. Januar 2018 wegen Baumfällarbeiten gesperrt. Die 
Umleitungstrecken sind ausgeschildert. Der PKW-Verkehr 
wird in beide Fahrtrichtungen über die K4521 - L1131 - K4513, 
der LKW-Verkehr über die L1131 - L 1132 - B10 umgeleitet.

Bauernverband Enzkreis e.V.

Sprechtag Sozialversicherung  
für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Der Sprechtag der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) findet am 11. Januar 2018 
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
in Raum 206 des Landwirtschaftsamtes Enzkreis, Stuttgarter 
Straße 23 in Pforzheim statt. Vorherige Terminvereinbarungen 
unter der Telefonnummer 07141/4511-31 erforderlich.

Ich bin zufrieden, dass ich in den vergangenen 15 Jahren zur 
positiven Entwicklung des Enzkreises beitragen konnte. Ich 
wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes 
und erfolgreiches neues Jahr.

Ihr Karl Röckinger, Landrat

Leistungsfähigkeit der L 1134 im Heckengäu 
auf dem Prüfstand

Provisorische Kreiselampel sorgt für mehr Verkehrs-
sicherheit und kürzere Rückstaus

KARLSRUHE/FRIOLZHEIM/HEIMSHEIM/MÖNSHEIM/ENZ-
KREIS. Nach dem erwarteten „Ampelgipfel“ im Landratsamt 
unter Leitung von Erstem Landesbeamten Wolfgang Herz und 
Dezernentin Dr. Hilde Neidhardt Ende vergangener Woche 
ziehen das Land, der Enzkreis und die Heckengäu-Gemeinden 
Friolzheim, Mönsheim und Heimsheim an einem Strang, um 
die Leistungsfähigkeit der vielbefahrenen Landesstraßen-
Achse zwischen Heimsheim, Autobahnanschluss und Möns-
heim zu verbessern. Dies teilen Vertreter der zuständigen 
Behörden sowie die Bürgermeister der betroffenen Gemein-
den Friolzheim, Mönsheim und Heimsheim – Michael Seiß, 
Thomas Fritsch und Jürgen Troll – in einer gemeinsamen Er-
klärung mit.
Noch vor wenigen Wochen hatte die provisorische Einrich-
tung einer sogenannten Lückenampel an zwei Zufahrtsästen 
des Diebkreisels bei den Kommunen zunächst für Verdruss 
gesorgt, befürchtete man doch vor Ort deutliche Beeinträch-
tigungen für Verkehrsteilnehmer vor allem aus Richtung Fri-
olzheim. Nach zwei Wochen intensiver Prüfung und Beobach-
tung kann die Straßenverkehrsbehörde nun aber Entwarnung 
geben und verzeichnet die erhofften Verbesserungen für die 
Verkehrssicherheit, vor allem auf der Autobahn, so Oliver Mül-
ler, Leiter des Straßenverkehrs- und Ordnungsamtes beim 
Landratsamt. 
Das primäre Ziel, morgendliche Rückstaus bis auf den Stand-
streifen der Autobahn zu verhindern, sei mit diesem kleinen 
Eingriff schnell und nahezu ohne nachteilige Nebenwirkun-
gen erreicht worden. Das Provisorium solle daher mindestens 
bis zum Ende der Mehrverkehrauslösenden Bauarbeiten in 
der Flachter Ortsdurchfahrt bestehen bleiben.
Gleichzeitig wurde bei dem Gespräch im Landratsamt jedoch 
deutlich, dass aufgrund der stark expandierenden Gewerbe-
gebiete in dieser boomenden Wirtschaftsregion zukünftig 
auch ohne Baustellen mit erheblichen Mehrverkehren zu 
rechnen ist. Der Enzkreis wird daher im Jahr 2019 den Ausbau 
der K 4569 bis zur Südanbindung des erweiterten Porsche-
Entwicklungszentrums in Angriff nehmen und in diesem 
Zusammenhang Anfang 2018 aktuelle Ergebnisse einer Ver-
kehrszählung vorstellen. 
Aufbauend auf dieser Verkehrsuntersuchung wird das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe ein Verkehrsgutachten in Auftrag 
geben, um eine belastbare Planungsgrundlage für mögliche 
weitere Maßnahmen zu erhalten. Dieses Gutachten soll laut 

Bitte nehmen Sie Ihren 
Winterdienst ernst und räumen 

Sie Ihren Gehweg frei!
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Zeiten des ärztlichen Notfalldienstes:

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
von 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr

an Wochenenden
von Freitag 19.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr

an Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12.
vom Vorabend 19.00 bis zum Folgetag 7.00 Uhr

Zeiten der Kinder-Notfallpraxis (NOKI):

Mittwoch 15.00 – 20.00 Uhr
Freitag 16.00 – 20.00 Uhr
Samstag 08.00 – 20.00 Uhr
Sonntag 08.00 – 20.00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Der zahnärztliche Notdienst kann unter folgender Nummer 
erfragt werden: 
Bereich Mühlacker unter 0621 38000816

Apothekennotdienst

Samstag, 23. Dezember 2017 
Paracelsus-Apotheke am Sedanplatz Pforzheim, 
Dillsteiner Str.10 A, Telefon: 07231 27845

Heilig Abend – Sonntag, 24. Dezember 2017 
Schlössle-Apotheke Pforzheim, Westliche 80 
Telefon: 07231 4246420 

1. Weihnachtsfeiertag – Montag, 25. Dezember 2017 
Linden-Apotheke Öschelbronn, Hauptstraße 323 
Telefon: 07233 3525

2. Weihnachtsfeiertag – Dienstag, 26. Dezember 2017 
Stadt-Apotheke Pforzheim, Westliche 23 
Telefon: 07231 312885

Samstag, 30. Dezember 2017
Reuchlin-Apotheke Pforzheim, Westliche 10
Telefon: 07231 102094

Silvester – Sonntag 31. Dezember 2017 
Apotheke Weissach, Telefon: 3038

Neujahr – Montag 1. Januar 2018 
Apotheke am Rathaus, Neuhausen 
Telefon: 07234 980094

Aus dem Standesamt

Eheschließungen

• Martin Anton Kuppinger und Zdenka Jessica Guggolz-
Kuppinger, geb. Zečević,

 Mönsheim, Alte Wiernsheimer Str. 24, am 12.12.2017

Sterbefälle

• Berta Klara Richt, geb. Hofmeister, verstorben am 
03.12.2017 in Mönsheim im Alter von 75 Jahren

• Anton Geppert, verstorben am 07.12.2017 in Pforzheim 
im Alter von 77 Jahren

Altersjubilare im Januar

Wir gratulieren herzlich am:
01.01. Herrn Mehmet Özcan zum 75. Geburtstag 
 Jahnstr. 9
28.01. Frau Marion Hess zum 70. Geburtstag 
 Waldstr. 3
30.01. Frau Marianne Seppt zum 80. Geburtstag 
 Jahnstr. 37
Wir wünschen allen Jubilaren ein schönes Geburtstags-
fest und für die Zukunft alles Gute.

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Wochenenddienst

In lebensbedrohlichen Situationen verständigen Sie bitte 
sofort den Rettungsdienst unter der Europarufnummer 112.
Den allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie 
kostenfrei unter der einheitlichen Rufnummer 116117. 

Wo und wie  
ist der ärztliche Notfalldienst zu erreichen?

Der ärztliche Notdienst befindet sich nun im
Eingangsbereich des Krankenhauses Mühlacker
in der Hermann-Hesse-Straße 34.
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Diakonie- und Sozialstation   
Heckengäu e.V.
– Hilfe, die sich sehen lässt –

Als Vertragspartner der Kranken- und Pflegekassen 
bieten wir an: 

• Alten- und Krankenpflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Nachbarschaftshilfe
• Betreuungsgruppe für demenzkranke Pflegebedürftige

Sie erreichen uns persönlich: Mo –Fr: 9.00 –12.00 Uhr

Rathausstraße 2, 71299 Wimsheim
Telefon: 07044 8686, Fax: 07044 8174

Unser Anrufbeantworter ist außerhalb der Bürozeiten geschal-
tet. Sie können über den Anrufbeantworter um Rückruf bitten. 
Wochenend- und Feiertagsdienst ist bei uns selbstverständ-
lich und ist unter der oben genannten Nummer zu erreichen.

Dienstjubiläuen bei der  
Diakonie- und Sozialstation Heckengäu e.V.

Im Jahr 2017 konnten in der Diakonie- und Sozialstation He-
ckengäu e. V. gleich acht Jubiläen gefeiert werden. Im Einzel-
nen waren dies:

• 10 Jahre: Martina Tietke
• 15 Jahre: Ulrike Hacker und Annette Schwenk
• 20 Jahre: Ulrike Braun, Irene Mauer, Andrea Hald,  

Helga Nowotny, Angela Nießner

von links: Angela Nießner, Martina Tietke, Helga Nowotny, Andrea Hald, 
Ulrike Braun, Rainer Jahn, Irene Mauer, Annette Schwenk

Geschäftsführer Rainer Jahn gratulierte den Mitarbeiterinnen 
herzlich und betonte dabei die Wichtigkeit von langjährigen 
und erfahrenen Menschen im Team. Alle geehrten zeichnet 

Heilige drei Könige – Samstag 6. Januar 2018 
Central-Apotheke Pforzheim, Westliche 32 
Telefon: 07231 106064

Sonntag 7. Januar 2018 
Apotheke Butz Heimsheim, Telefon: 07033 469530

Einladung zur Hauptversammlung  
des VdK Ortsverbandes Mönsheim

Termin:
Samstag, den 3. Februar 2018 um 16.00 Uhr im Gasthaus 
Ochsen in Mönsheim

Tagesordnung:

 1. Begrüßung und Totenehrung
 2. Berichte:
 2.1 1. Vorsitzender
 2.2 Kassier
 2.3 Team Kranken-Besuchsdienst
 2.4 Kassenprüfer
 3. Aussprache zu den Berichten
 4. Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft
 5. Entlastung des Vorstandes
 7. Anträge
 8. Aktuelles vom Kreisverband
 9.  Präsentation über die gesundheitliche Veränderung 

des alternden Menschen mit Auswirkungen auf die 
häusliche Selbstständigkeit 

10. Verschiedenes
11. Termine 2018
• Samstag, den 3. Februar Hauptversammlung im Gasthaus 

Ochsen, Samstag, den 14. Juli Jahresausflug zusammen 
mit dem OGV

• Freitag, 9. November Weinstube Schillinger Jahresab-
schluss

• Sonntag, den 18. November Volkstrauertag am Mahnmal
Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis spätestens Frei-
tag, den 15.1.2018 schriftlich beim Vorsitzenden Hans Kuhnle 
Waldstr. 49, 71297 in Mönsheim einzureichen.
Sie können gerne eine Begleitperson mitbringen - wir 
freuen uns über Gäste. 
Wer kommen möchte und keine Fahrgelegenheit hat, wird ab-
geholt – Telefon: 07044 6949.
Die Vorstandschaft des VdK Ortsverbandes wünscht allen frohe 
Weihnachten und ein möglichst gesundes neues Jahr 2018.

Hans Kuhnle, 1.Vorsitzender
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4. Advent/Heilig Abend
Sonntag, 24. Dezember 2017
15.00 Uhr Kurrendeblasen des Posaunenchors
15.30 Uhr Familien-Gottesdienst
Das Opfer ist für das „Haus der Kinderkirche“ bestimmt
17.00 Uhr Christvesper-Gottesdienst
Das Opfer ist für „Brot für die Welt“ bestimmt
22.30 Uhr Christmette des CVJM
Das Opfer ist für das Patenkind des CVJM bestimmt

Christfest
Montag, 25. Dezember 2017
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kirchenchor
Predigttext: 1. Johannes 3,1-6
Das Opfer ist für „Brot für die Welt“ bestimmt

2. Christtag
Dienstag, 26. Dezember 2017
10.00 Uhr Gemeinsamer Sing-Gottesdienst in Wimsheim
(kein Gottesdienst in Mönsheim)

Altjahrabend
Sonntag, 31. Dezember 2017
17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl
Fürbitte für die im Jahr 2017 getauften, konfirmierten, getrau-
ten und verstorbenen Gemeindeglieder
Das Opfer ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt

eine hohe Motivation für den Dienst am Menschen aus. Sie 
stellten und stellen durch ihre bewusste Entscheidung für 
eine Tätigkeit in der Pflege ihre Arbeitskraft dem sinnvollen 
Dienst in der Diakoniestation zur Verfügung, was gerade in 
der heutigen Zeit eine hohe Anerkennung verdient. Herr Jahn 
gab seiner Hoffnung Ausdruck, noch viele weitere Jubiläen 
feiern zu dürfen.

Allgemeine Info

Suchtberatungs- und Behandlungsstelle

bei allen Fragen rund um das Thema Alkohol, Medika-
mente, Nikotin, Glücksspiel

Diakonische Suchthilfe Mittelbaden gGmbH
Wurmberger Str. 4a, 
75175 Pforzheim, 
Telefon: 07231 7787050
www.diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de

Offene Sprechstunden:
donnerstags 16.00-18.00 Uhr und 18.30-20.30 Uhr für 
Menschen mit einer Glückspielproblematik

Kirchen

Evangelische
Kirchengemeinde Mönsheim

Bei der Ölschläge 5,
Telefon: 07044 7304, Fax: 07044 920484,
E-Mail: Pfarramt.Moensheim@elkw.de,
Internet: www.ev-kirche-moensheim.de,
Pfarrerin: Erika Haffner, Pfarrer: Daniel Haffner
Jugendreferentin: Daniela Hirschmüller
Telefon: 07044 938349
E-Mail: daniela.hirschmueller@outlook.de

Wochenspruch: 
Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen 
seine Herrlichkeit. Johannes 1,14a

Wochenlied: 
Gelobet seist du, Jesu Christ EG 23
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• 15.00 Uhr Appenbergschule
• 15.20 Uhr Appenberg beim Kindergarten
• 15.40Uhr Gödelmann untere Ringstraße
• 16.00 Uhr Dammstraße
• 16.15 Uhr Buigenrain
• 16.30 Uhr Marktplatz
Chorleiter Wolfgang Götz

Kindermusical an Heiligabend 

Beim Familiengottesdienst an Heiligabend, 24. Dezember 
um 15.30 Uhr werden einige Kinder in der Kirche ein Musical zu 
Weihnachten aufführen. Achim und Ulrike Baumgärtner üben 
die Lieder ein mit allen größeren Kindern, die Spaß am Singen 
haben. Herzliche Einladung zur Probe am 23. Dez. um 15.30 
Uhr und zur Hauptprobe in der Kirche am 24. Dez. um 15.00 
Uhr. Nähere Infos gibt es bei Familie Baumgärtner, Telefon: 5928

Urlaub

Das Pfarrehepaar ist vom 1. Januar 2018 – 6. Januar 2018 in 
Urlaub.
Vertretung in dringenden Fällen hat:
Pfarrer Christian Tsalos, Kirchstraße 5, 71296 Heimsheim, 
 Telefon: 07033 31263

Kleidersammlung Bethel  
ist vom 15. Januar bis 20. Januar 2018

Abgabestelle bei Karin und Klaus Bürle , Berghof, Alte Wierns-
heimer Straße 80

Neujahr
Montag, 1. Januar 2018
19.00 Uhr Gottesdienst zur Jahreslosung mit Pfarrerin Rüb aus 
Wimsheim
Das Opfer ist für die Telefonseelsorge bestimmt

Erscheinungsfest
Samstag, 6. Januar 2018
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Schuster aus Heimsheim
Das Opfer ist für unser Weltmissionsprojekt (Straßenkinder in 
Manila) bestimmt

1. Sonntag nach Epiphanias
Sonntag, 7. Januar 2018
10.00 Uhr Gottesdienst
Das Opfer ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt

Dienstag, 9. Januar 2018
14.00 Uhr Frauenkreis
19.30 Uhr Kirchenchor in der Kelter

Mittwoch, 10. Januar 2018
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht in Wimsheim
20.00 Uhr Kinderkirchvorbereitung im Pfarrhaus

Donnerstag, 11. Januar 2018
9.30 Uhr Minitreff von 0 bis 3 Jahre
(Mandy Herzog, 07044 9167900)
19.00 Uhr Jungbläserprobe in der Appenbergschule
20.00 Uhr Posaunenchor in der Appenbergschule

Jugendgruppen und weitere Veranstaltungen: siehe CVJM

Mitteilungen:

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes 
Neues Jahr 2018 unter Gottes Geleit wünschen Ihnen al-
len Erika und Daniel Haffner!

Kurrendeblasen des Posaunenchores

Der Posaunenchor lädt auch in diesem Jahr durch das Spielen 
von Weihnachtsliedern zum Gottesdienst am Heiligabend ein. 
Wir musizieren an folgenden Stellen:
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Gott sei Dank habe ich Kontakt zu der Quelle des Lebens. Durch 
meine Taufe. Da bin ich nämlich in den Quellbereich Gottes 
hinein getauft worden. Ohne mir das irgendwie verdient zu 
haben. Umsonst. Und meine Taufe war nicht umsonst, weil ich 
für meine Lebenswanderschaft nun weiß, woher ich komme 
und wohin ich gehe:
Von Gott und zu Gott, der Quelle des Lebens. Gott lädt alle 
dazu ein, bei ihm neue Kraft zu schöpfen.
Nehmen Sie Gottes Einladung doch an! An dieser Quelle kön-
nen Sie sich ausruhen, wenn Sie ausgelaugt sind. Wenn Sie be-
ten, nimmt sich der Schöpfer des Himmels und der Erde Zeit 
für Sie. Und das täglich: Gott hört mir zu. Er macht mir Mut. Er 
gibt mir gute Ideen und schenkt mir neue Lebenskraft. Gott 
stillt meinen Lebensdurst.
Reinhard Ellsel

Katholische Kirchengemeinde 
Heilig Kreuz Wiernsheim-Wurmberg-Mönsheim  
Heilig Geist Heimsheim

(Seelsorgeeinheit Süd im Dekanat Mühlacker)
Pfarrer der Seelsorgeeinheit:
Pfarrer Norbert Bentele (Telefon: 07033 33072),
Pfarrvikar David Pankiraj (Telefon: 07044 9096720)

Pfarrbüro Heimsheim:
Siglinde Stroheker, Mozartstr. 7, 71296 Heimsheim
Telefon: 07033 33072, Fax: 07033 33025
E-Mail: HeiligGeist.Heimsheim@drs.de
Bürozeiten:
Mo, Di: 8.00 –12.30 Uhr, Do: 13.00 –18.00 Uhr

Pfarrbüro Wiernsheim:
Ingrid Kleiner, Hindenburgstraße 23, 75446 Wiernsheim
Telefon: 07044 5956, Fax: 07044 920789
E-Mail: heiligkreuz.wiernsheim@drs.de
www.kath-kirche-wiernsheim.de
Bürozeiten:
Mo, Di: 8.00 Uhr –11.30 Uhr,
Do: 8.00 –11.00 Uhr und 17.00 –19.00 Uhr

Ansprechpartner/Innen in unserer Kirchengemeinde:
Wiernsheim: Herr Tallafus, Telefon: 07044 2149010
Wurmberg: Frau Sabine Fritz, Telefon: 07044 43688
Mönsheim: Frau Christine Riese: Telefon 0170 1695782

Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit

Donnerstag, 21.12.17
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Wiernsheim

Freitag, 22.12.17
6.00 Uhr RORATE-Gottesdienst, anschließend gemeinsames 
Frühstück in Wurmberg

Predigtreihe zu den Gleichnissen Jesu

In den Gottesdiensten der Distriktsgemeinden Wimsheim, 
Friolzheim, Mönsheim und Heimsheim wird es im Januar 
und Februar wieder eine Predigtreihe geben: Dieses Mal zu 
den Gleichnissen Jesu. Jesus erzählte viele Gleichnisse, um 
verschiedenste Sachverhalte bezüglich des Reiches Gottes 
bildlich vor Augen zu führen. Gleichnisse sind vergleichende 
Beispiele, mit denen Jesus den Plan und das Wirken Gottes 
mit uns Menschen aufzeigt. Mit ihnen bringt Jesus zum Aus-
druck, wie Gott über uns Menschen und über unser Verhalten 
Gott gegenüber denkt. Der barmherzige Samariter oder das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn sind einige der bekanntesten 
Erzählungen Jesu in Gleichnisform. Freuen Sie sich auf diese 
Predigtreihe mit unterschiedlichen Predigenden in ihrer Kirche.

Termine:
• 14.01.18 Erika Haffner „Licht unter Scheffel“ Matthäus 5,14-15
• 28.01.18 Daniel Haffner „Bittender Freund“ Lukas 11,5-8
• 04.02.18 Christoph Fritz „Gläubiger und zwei Schuldner“ 

Lukas 7,41-43
• 11.02.18 Annette Rüb „Unkraut auf Weizen“ Matthäus 

13,24-30

Zum Nachdenken

Jahreslosung 2018
Gott stillt meinen Lebensdurst

Durst nach Wasser an heißen Tagen. Wer kennt ihn nicht? 
Doch selbst das beste Wasser löscht nicht den Durst der Seele. 
In Psalm 42,2 und 3 heißt es: „Wie der Hirsch lechzt nach fri-
schem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele 
dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“
Wir Menschen sind lebensdurstig – und das mit Leib, Seele 
und Geist. Damit Gedanken, Kreativität und Energie fließen 
können, damit sich etwas in unserem Leben entwickelt und 
uns die Lust am Leben nicht verlässt, muss uns etwas zuflie-
ßen: etwas, das uns immer wieder neu und frisch macht; et-
was, das Kraft gibt zum Glauben und zum Leben.



26 21.12. 2017  Nr. 51

9.00 Uhr Eucharistiefeier in Wimsheim
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Wurmberg
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Friolzheim

Montag, 1.1.18 Hochfest der Gottesmutter Maria, 
Neujahr; Ev.: Lk 2, 16-21, Kollekte Afrika-Tag
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Heimsheim
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Wiernsheim, anschließend Neu-
jahrsständerling im Gemeindezentrum – Herzliche Einladung 
an ALLE!!

Freitag, 5.1.18
18.30 Uhr Vorabendgottesdienst – Aussendung der Sternsin-
ger in Friolzheim

Samstag, 6.1.18; Hochfest Erscheinung des Herrn, 
Hl. Drei Könige; Ev.: Mt 2,1-12
9.00 Uhr Eucharistiefeier mit Aussendung der Sternsinger in 
Wimsheim
10.00 Uhr Dankfeier zur Sternsingeraktion 2018 der Gemein-
den Wiernsheim, Wurmberg, Mönsheim in Wiernsheim
10.30 Uhr Eucharistiefeier und Aussendung der Sternsin-
ger zusammen mit den Kindern des Kindergottesdienstes in 
Heimsheim
15.30 Uhr Eucharistiefeier der ital. Kirchengemeinde in Friolz-
heim

Sonntag, 7.1.18; Taufe des Herrn; Ev.: Mk 1, 7-11 
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Mönsheim
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Friolzheim

Montag, 8.1.18
19.30 Uhr Cäcilienfeier der Chöre im Gemeindezentrum in 
Heimsheim

Dienstag, 9.1.18
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Friolzheim

Mittwoch, 10.1.18
17.30 Uhr Eucharistiefeier in Wimsheim

Donnerstag, 11.01.18
18.30 Uhr Eucharistiefeier in Wiernsheim

Freitag, 12.01.18
17.30 Uhr Eucharistiefeier in Wurmberg

Persönliche Beichtgespräche jederzeit nach terminlicher 
Absprache möglich! Herzliche Einladung dazu! 

Samstag, 23.12.17 (Adveniat-Kollekte)
11.00 –12.00 Uhr Beichtgelegenheit in Friolzheim
15.30 Uhr Eucharistiefeier der ital. Kirchengemeinde in Friolzheim
18.30 Uhr Eucharistiefeier – Vorabendgottesdienst in Mönsheim

Sonntag, 24.12.17, 4. Adventssonntag (Heiligabend), 
Ev: Lk 1, 26-38 (Adveniat-Kollekte)

„Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das gesche-
hen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel 
antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich 
kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich 
überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig 
und Sohn Gottes genannt werden.“

10.00 –12.00Uhr Beichtgelegenheit in Heimsheim
16.00 Uhr Krippenfeier in Wiernsheim
16.00 Uhr Krippenfeier in Heimsheim
16.00 Uhr Krippenfeier in Friolzheim
22.00 Uhr feierliche Christmette in Wimsheim
22.00 Uhr feierliche Christmette (Christkindlmesse mit Kath. 
Singkreis) in Wiernsheim

Montag, 25.12.17, Weihnachten – 
Hochfest der Geburt des Herrn, Ev: Joh 1, 1-18

„Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 
kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt 
ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte 
ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen 
nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnah-
men, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden.“

10.00 Uhr Festgottesdienst in Heimsheim (mit ökumen. Kir-
chenchor)
10.00 Uhr Festgottesdienst in Wurmberg

Dienstag, 26.12.17, 
Fest des Hl. Stephanus, Ev. Mt 10,17-22
10.00 Uhr Festgottesdienst in Friolzheim
10.00 Uhr Festgottesdienst in Mönsheim

Freitag, 29.12.17
17.30 Uhr Eucharistiefeier in Wurmberg

Samstag, 30.12.17
18.30 Uhr Eucharistiefeier – Vorabendgottesdienst in Wiernsheim
18.30 Uhr Eucharistiefeier – Vorabendgottesdienst in Heimsheim

Sonntag, 31.12.17, Fest der Heiligen Familie, 
Ev: Lk 2, 22-40, Silvester

„Sie brachten das Kind nach Jerusa-
lem hinauf, um es dem Herrn zu wei-
hen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in 
dem es heißt: Jede männliche Erstge-
burt soll dem Herrn geweiht sein. Auch 
wollten sie ihr Opfer darbringen, wie 
es das Gesetz des Herrn vorschreibt.“
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und weltweit für ihren Lebensunterhalt und den der eige-
nen Familie arbeiten müssen. Ihnen wird ihre Kindheit ge-
nommen, sie haben kaum eine Chance auf Bildung und 
eine bessere Zukunft.

  Du und ich und Gott – Se-
gen sein: Die Sternsinger 
bringen uns den Segen Got-
tes in unsere Häuser. Durch 
ihren Einsatz werden sie 
nicht nur für uns, sondern 
auch für Kinder weltweit 
zum Segen – und geben 
uns die Möglichkeit, durch 
eine Spende auch ein wenig 
zum Segen zu werden. Se-
gen, der sich multipliziert.

  Die Sternsinger klopfen bei 
Ihnen an, singen ihr Lied, 
sprechen die Texte der Hl. Drei Könige, schreiben den 
Segen an Ihre Haustür und bitten dann um eine Gabe in 
Mönsheim am 4. Januar.

  DANKE für die freundliche Aufnahme der Kinder und für 
Ihre Spende !!!!

• Herzliche Einladung zum Neujahrsständerling: „Jah-
reswende wird zur Lebenswende, wo man sich vor-
nimmt, künftig kein Tag ohne Jesus“ Begrüßen Sie den 
1. Tag im Neuen Jahr 2018 (und die folgenden 364 Tage 
auch) vertrauensvoll mit einem gemeinsamen Gottes-
dienst um 18.30 Uhr in Wiernsheim und im Anschluss 
daran mit einem gemütlichen Beisammensein im Kreis 
der Kirchengemeindemitglieder im Gemeindezentrum. 
Wir freuen uns, wenn Sie kommen!.

  Ihr KGR und Ihre Pfarrer
• Die Kollekte für Afrika – 

Afrikatag am 1. Januar 
2018

  Der Afrikatag ist die älteste 
weltkirchliche Kollekte. Die 
Kollekte unterstützt die 
Ausbildung von Priestern, 
damit noch mehr enga-
gierte Menschen für die 
Armen eintreten. Denn der 
Staat ist in Afrika weit weg. 
– Die Kirche ist da. Ihre 
Spende ist ein nachhalti-
ger Beitrag zur Förderung 
der Entwicklung vor Ort.

  Tipp: Alle Spenden, die in den Spenden-Tütchen für den 
Afrikatag eingesammelt werden, finden den Weg direkt zu 
missio. Auch wenn am 1. Januar kein Gottesdienst in Ihrer 
Gemeinde ist, kann die Spende in jedem Gottesdienst ab-
gegeben werden.

• Unsere Gemeindewallfahrt 2018: Unterwegs auf der VIA 
SACRA ( Heilige Strasse)

  Die Via Sacra ist weitgehend unbekannt und umfasst 
besondere Orte, Klöster und Kirchen im Länderdreieck 

Wöchentliche Veranstaltungen

Kath. Singkreis Wiernsheim 

KATH. SINGKREIS
WIERNSHEIM

Chorprobe im GZ Wiernsheim immer dienstags um 20.00 Uhr.
Neue Sänger/Innen sind jederzeit herzlich willkommen!!
Chorleiter und Organist: 
Jürgen Tallafus, Telefon: 07044 2149010

Chor Colors of Heaven 

Unsere Chorproben sind immer montags, 19.30 Uhr im ev. Ge-
meindehaus in Wimsheim oder Mönsheim.
Bei Interesse bitte nachfragen bei unserem Chorleiter Sigi 
Zembok, Telefon: 07152 997944 oder Andrea Gille, Telefon: 
07044 6806, und unter www.colorsofheaven.gmxhome.de

Aktuelles für diese Wochen

• Wir laden ein zum letzten RORATE-Gottesdienst am  
Freitag, 22. Dezember in Wurmberg morgens um 6 Uhr 
mit anschl. gemeinsamem Frühstück. Tun Sie vor Weih-
nachten Ihrer Seele etwas Gutes.

• Probe für unser Krippenspiel: Damit alles gut klappt am 
Heiligabend in der Krippenfeier in Wiernsheim, treffen sich 
die Erstkommunionkinder zur Generalprobe am Freitag, 
22.12. um 15.30 Uhr.

• Adveniat 2017: „Faire Ar-
beit. Würde. Helfen.“ 

  So lautet das Motto der Ad-
veniat-Weihnachtsaktion 
2017. Das Hilfswerk nimmt 
in diesem Jahr die Schutz-
losigkeit von Arbeitenden 
und die Bedrängnis von 
Arbeitssuchenden in Latein-
amerika und der Karibik in 
den Blick. Immer noch wird 
vielen Menschen, zumal 
Frauen, ein menschenwür-
diges Arbeiten und Leben verwehrt. Sie schuften als Haus-
bedienstete, Straßenhändlerinnen und Tagelöhner unter 
prekären Bedingungen, um für das Familieneinkommen 
zu sorgen. Auch Kinder und Jugendliche müssen dazu 
beitragen. Bitte helfen Sie Adveniat mit Ihrer großherzi-
gen Spende an den Weihnachtstagen – Denn Faire Arbeit 
würde helfen! (Spendenbescheinigungen werden von 
den Pfarrbüros ausgestellt.)

• „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kin-
derarbeit – in Indien und weltweit!“

  So lautet das Motto der Sternsingeraktion 2018. Im Mit-
telpunkt steht das Leid der Millionen Kinder, die in Indien 
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Freitag, 22. Dezember
16.00 Uhr Projektchor in Weissach

Sonntag, 24. Dezember – Christvesper
16.00 Uhr Christvesper in Weissach (Pastor Walter Knerr); 
gleichzeitig Mini-Kids

Montag, 25. Dezember – Weihnachtsfest
09.30 Uhr Gebetskreis
10.00 Uhr Festgottesdienst in Weissach zum Weihnachtsfest 
(Pastor Walter Knerr)
10.00 Uhr Mini-Kids

Sonntag, 31. Dezember – Silvester
17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Feier des Heiligen 
Abendmahles in Weissach (Pastor Walter Knerr)

Montag, 1. Januar – Neujahr
11.00 Uhr Andacht zum neuen Jahr in Weissach
(Pastor Walter Knerr)

Freitag, 5. Januar
20.00 Uhr Hauskreis

Sonntag, 7. Januar – 1. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst in Weissach (Laienprediger Mike Keh-
ler); gleichzeitig Mini-Kids

Dienstag, 9. Januar
14.30 Uhr Dienstagstreff für Ältere und Interessierte in Weis-
sach mit Brigitte Rachel, Fellbach-Schmiden:
„Erdmuthe Dorothea von Zinzendorf – Pietistin und Kirchen-
liederdichterin“
19.30 Uhr Bezirksvorstand

Mittwoch, 10. Januar
16.00 Uhr Remstaler Figurentheater in der Friedenskirche
in Weissach

Donnerstag, 11. Januar
09.00 Uhr Frauenfrühstück in Weissach: Wunschliedersingen

Weihnachtsgottesdienste

Zur Christvesper am Heiligen 
Abend sind wir um 16.00 Uhr 
in die Friedenskirche nach 
Weissach eingeladen. – In 
diesem Jahr wird in unserem 
Gottesdienst ein ganz beson-
derer Gast zu Wort kommen. 

Wer das ist, wird natürlich noch nicht verraten. Da muss man 
schon selbst mit dabei sein. Vielleicht nur soviel: In der Regel 
ist dieser Gast eigentlich relativ stumm. Aber in diesem Jahr 
wird er uns dabei helfen, aus einer neuen Perspektive auf das 
Weihnachtsgeschehen zu schauen. Wir dürfen gespannt sein.

Deutschland Tschechien und Polen. Sie können sich jetzt 
schon anmelden, um die Spuren der „Via Sacra“ zu entde-
cken.

  Infoblätter liegen in den Schriftenständen der Kirchen aus!
• Liebe Minis, liebe Kinder!
  Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende und wir möchten euch 

für die schönen gemeinsame Stunden danken und Euch 
und Euren Familien gesegnete Weihnachten und ein gu-
tes neues Jahr 2018 wünschen! Anstelle eines Jahresab-
schlusstreffen werden wir diesmal ein Jahresauftakttreffen 
Anfang Januar 2018 veranstalten. Wenn ihr also Lust und 
Zeit habt, dann kommt am 13.01.2018 um 17.00 Uhr nach 
Friolzheim!

  Nach einer Miniübung für Anfänger und Fortgeschrittene 
mit den Pfarrern im Gemeindezentrum und dem gemein-
samen Besuch der Vorabendmesse lassen wir ab 19.00 Uhr 
den Abend gemütlich bei Pizza und Kegeln ausklingen. 
Eure Eltern können Euch dann ab 20.30 Uhr in Friolzheim 
abholen.

  Wir freuen uns auf euch! Euer Mini-Team Sabine Bauer, An-
dreas Biebl, Alexandra Bauer, Martin Zelz

• „Weihnachtszeit ist Wunschzeit“ und auch wir schicken 
Wünsche auf die Reise: Wir wünschen etwas, was zu den 
wertvollsten Dingen im Leben gehört, Zeit. Zeit zur Besin-
nung, Zeit zum Glücklich sein, Zeit zum Staunen und Er-
kennen.

  Möge das Bewusstsein über die Wertigkeit der uns Men-
schen zur Verfügung stehenden Zeit auf Erden ein treuer 
Begleiter sein.

  Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches neues 
Jahr 2018 an alle Leser aus den Pfarrbüros der Seelsorge-
einheit.

Evangelisch-meth. Kirche 
Mönsheim

Leonberger Straße 47
Pastor Walter Knerr, Bachstr. 29, 71287 Weissach
Telefon: 07044 31586, Telefax: 07044 930448
E-Mail: weissach@emk.de
Internet: http://emk-weissach.de

Wort zur Woche

Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch 
einmal will ich es sagen: Freut euch! Der Herr kommt bald! 
(Philipper 4,4.5)

Wir laden ein

Zu all unseren Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkom-
men!
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Vorschau

Vereine

Senioren-Club Mönsheim

Im neuen Jahr treffen wir uns wieder am

Donnerstag, den 18. Januar 2018 um 14.00 Uhr in der Al-
ten Kelter zum Unterhalten, Singen usw.. 

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung.

Es wäre wirklich schön, neue Gesichter begrüßen zu kön-
nen!

Euer Senioren-Club

Den Festgottesdienst zum Weihnachtsfest feiern wir am  
1. Feiertag um 10.00 Uhr in Weissach. Am 2. Weihnachtsfeier-
tag wird wie immer kein Gottesdienst sein.

Jahreswechsel

An Silvester werden wir in einem 
Abendmahlsgottesdienst das alte 
Jahr in der Gemeinde beschlie-
ßen. Jedes Jahr aufs Neue bildet 
Silvester einen Meilenstein in un-
serem Leben. Wir blicken zurück 

auf das vergangene Jahr, versuchen einzuordnen, was gewe-
sen ist. Zugleich wendet sicher unser Blick aber auch in die 
Zukunft. Manchmal fragen wir bang, was das neue Jahr uns 
bringen wird. In dieser Situation kommen wir zusammen und 
vertrauen uns der Gegenwart Gottes an. Diese dürfen wir in 
der Feier des Abendmahls auf besondere Weise erfahren. Wir 
beginnen an diesem Abend um 17.00 Uhr in der Friedenskir-
che in Weissach.

Am Neujahrstag werden wir uns um 11.00 Uhr in Weissach zu 
einer Andacht treffen und gemeinsam das neue Jahr begrü-
ßen. Die ganze Region ist dazu eingeladen. Im Mittelpunkt 
wird die neue Jahreslosung stehen

Zu unseren Gottesdiensten an Weihnachten und zum Jahres-
wechsel laden wir sehr herzlich ein.

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir friedliche und ge-
segnete Weihnachten und mit der Jahreslosung Gottes Segen 
für das Jahr 2018.

Ihre Evangelisch-methodistische Kirche

Sekunden können entscheidend sein…

Die Feuerwehr

Tel.112
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Illingen, dem TSV Aurich, dem TSV Phönix Lomersheim -wel-
che auch mit zwei Teams am Start waren- und dem SF Groß-
sachsenheim.
Unsere E2, welche hauptsächlich aus einem jüngeren Jahr-
gang bestand, schlug sich wacker. Am Ende reichte es für zwei 
beachtliche Unentschieden, wobei durchaus auch noch der 
ein oder andere Punkt oder Tor mehr hätten drin sein können 
und die erreichte Punktzahl nicht die tolle Leistung dieses 
Teams widerspiegelt.
Unsere E1 war heute mal wieder nicht zu schlagen. Einzig ge-
gen den SV Illingen war das Tor wie vernagelt und hier kam 
man über ein torloses Unentschieden nicht hinaus. Alle an-
deren Spiele wurden klar gewonnen und so konnte man sich 
souverän als Gruppenerster für die nächste Runde, welche 
Mitte Januar ausgetragen wird, qualifizieren.

Für unsere E-Jugend spielten: Lennard, Sören, Nico, Marc,  
Idris, Hossein, Emma, Sebastian, Tobias, David, Jan, Jannik und 
Anton.

Abteilung Tischtennis

Kontakt:
Abteilungsleiter:
Werner Gloss, Fon 0171/17 08 065, tt.abtl@spvggmoensheim.de
Jugendleiter:
Martin Lacher, Fon 07044/90 22 03, tt.jgd@spvggmoensheim.de

Berichte:

Pokalspiel Herren II

Besigheim II – Mönsheim 4:1 
Man hatte wenig Chancen!
Es ging gegen den Tabellenführer aus der tieferen Klasse. Da 
dachte man, dass man Favorit ist. Aber wenn man das Punk-
teranking betrachtet, war man es nicht wirklich. Daniel hat-
te wenig Mühe bei seinem 3:0-Einzelsieg. Auch Thomas und 
Simon zeigten in manchen Sätzen, dass sie konnten und 
wollten. Aber der ein oder andere Fehler wurde bestraft. Im 
Spitzeneinzel hielt Daniel auch lange mit seinem um ca. 100 
Rankingpunkte besser eingestuften Gegner dagegen. Es lang-
te aber am Ende nicht. Das eingespielte Doppel von Thomas 
und Simon fing in jedem Satz gut an, konnte aber die Konzen-
tration nicht hochhalten. Somit schied man im Pokal aus. Das 
soll aber die gezeigten Vorrundenleistungen nicht schmälern. 
Im neuen Jahr in der Rückrunde werden wir, sofern alle ge-
sund sind, versuchen, uns weiter gut zu präsentieren.

Es spielten im Doppel: Muthsam / Winkler 0:1;
Einzel: Daniel Fois 1:1, Thomas Winkler 0:1, 
Simon Muthsam 0:1;

SpVgg Mönsheim

Homepage der SpVgg Mönsheim
www.spvggmoensheim.de
E-Mail Adresse Pressewart
presse@spvggmoensheim.de
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle im Sportheimbüro:
Die Geschäftsstelle wird nur noch bei Bedarf donnerstags 
zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr geöffnet!
Bitte melden Sie sich vorher per E-Mail bei Roland Borzer an: 
geschaeftsstelle@spvggmoensheim.de

Danke

Die SpVgg Mönsheim bedankt sich bei allen Mitgliedern, 
Sponsoren und Freunden für die Unterstützung im zu Ende 
gehenden Vereinsjahr und wünscht allen ein frohes Weih-
nachtsfest sowie ein gesundes, glückliches, erfolgreiches und 
sportliches Jahr 2018.

Berichte:

E-Jugend Hallenmeisterschaft .9.12.2017

Am Samstag nahmen zwei E-Jugendteams der SGM Groß-
glattbach/Iptingen/Mönsheim an der WFV-Hallenmeister-
schaft teil. Die Spiele wurden in Mönsheim ausgetragen, und 
somit hatte man ein Heimspiel, da man in dieser Halle in den 
Wintermonaten auch trainiert. Sieben Mannschaften waren 
am Start, wobei sich die ersten zwei für die nächste Runde 
qualifizieren konnten. Außer dem internen Duell unserer bei-
den Teams kam es jeweils zum Aufeinandertreffen mit dem SV 
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Die Pilates-Kurse und Frauengymnastik machen Ferien bis  
10. Januar 2018.
Beginn der Stunden: Frauengymnastik am Mittwoch, den  
10. Januar 2018 um 20.00 Uhr in der Festhalle,
Pilates am Donnerstag, den 11. Januar 2018 um 19.00 Uhr in 
der Festhalle und die Montagsgruppe Pilates am Montag, den 
15. Januar 2018.
Ich wünsche Euch ein friedliches Weihnachtsfest und einen 
gesunden Start ins neue Jahr!
Bleibt fit Claudia

CVJM Mönsheim e. V.
Internet: www.cvjm-moensheim.de

Kurrendeblasen des Posaunenchores

Der Posaunenchor lädt auch in diesem Jahr ab 15.00 Uhr durch 
das Spielen von Weihnachtsliedern zu den Gottesdiensten an 
Heiligabend ein. Nähere Informationen siehe Mitteilungen 
unter Evangelische Kirchengemeinde Mönsheim.

Christmette an Heiligabend

Herzliche Einladung zur Christmette an Heiligabend um 22.30 
Uhr in der evangelischen Kirche.

Wir freuen uns auf einen weihnachtlichen Abend mit Ihnen.
Junge Leute des CVJM

Abteilung Badminton

Erfolgreicher Start in die Hobby-Liga

Auf Grund unserer weiblichen Neuzugänge konnten wir die-
ses Jahr wieder eine komplette Mannschaft für die Hobby-
Liga des Baden-Württembergischen Badminton Verbands 
(BWBV) melden.
Zusammen mit den Vereinen TTF Ispringen, TV Pforzheim, 
BSG EnBW Karlsruhe und TV Singen wurden wir der Staffel 
‚Enzkreis-Karlsruhe‘ zugeordnet. Die Hin-Runde startete Ende 
Oktober und endete letzte Woche.

Die letzte Begegnung gegen die BSG EnBW Karlsruhe konnten wir 
souverän gewinnen. 

Die Spielstärken der Vereine sind ausgeglichen und daher wa-
ren die Spiele allesamt sehr spannend, umkämpft und haben 
viel Spaß gemacht.
Drei der Begegnungen konnten wir für uns entscheiden, nur 
gegen den TTF Ispringen mussten wir uns mit einem 2:4 ge-
schlagen geben. Zwei Spiele wurden dabei erst im dritten Satz 
knapp verloren.
So gehen wir also als ‚Vize-Herbstmeister‘ in die Weihnachts-
pause. In der Rückrunde, die bis Ende März läuft, wird es also 
vor allem auf das Spiel gegen den TTF Ispringen ankommen, 
wo wir versuchen müssen, in Top-Besetzung zu spielen, wenn 
wir noch Chancen auf den Staffelsieg wahren möchten.
J. Strate

Weitere Informationen finden sich unter:
http://www.spvggmoensheim.de/badminton.html 

Das Elterntelefon
0800 1110550
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Herren komplettieren perfektes Wochenende

Die Damen 1 eröffneten mit einem 3:0-Sieg das Wochenende 
und unsere Herren legten sofort nach.
Für unser erstes Rückrundenspiel reisten wir zu unserem Gast-
geber, dem VfL Sindelfingen 4, in einer recht kühlen Halle an. 
Als Herbstmeister in unserer Liga war uns klar, dass wir gegen 
den Tabellenletzen gewinnen müssen, um unsere Aufstiegs-
ambitionen zu erhalten. Viele unserer Spieler hatten mit einer 
leichten Erkältung zu kämpfen und es fiel uns schwer, wirklich 
konzentriert ans Werk zu gehen. Wir starteten gut in den ers-
ten Satz und konnten schon relativ früh 4 Punkte Vorsprung 
herausspielen. Danach ruhten wir uns auf diesem Polster aus 
und konnten dieses nicht weiter ausbauen. Aber auch unser 
Gegner kam nicht näher an uns heran, womit wir am Ende mit 
25:17 gewannen. Nun wollten wir im zweiten Satz alles bes-
ser machen und schraubten unsere Eigenfehlerquote runter. 
Durch eine 10 Punkte-Aufschlagserie ging dieser Satz sehr 
souverän mit 25:08 auch an uns.

Im dritten Satz ließen wir nichts mehr anbrennen und gewan-
nen auch diesen trotz erneut nachlassender Konzentration, 
aber mit mehr Spielerfahrung mit 25:12.
Damit kommen weitere 3 Punkte auf unser Punktekonto und 
wir halten unseren Aufstiegskurs bei. Auch wenn es natürlich 
noch ein langer Weg bis dahin ist.

„Christbäume fürs Gemeindehaus!“

Auch in diesem Winter können Sie sich in Sachen Entsorgung 
Ihres ausgedienten Christbaumes ganz entspannt zurückleh-
nen, denn die Jungenschaft des CVJM Mönsheim übernimmt 
das für Sie. Das Besondere in diesem Jahr: Sie unterstützen 
damit direkt die Renovierung des Evangelischen Gemeinde-
hauses und somit unter anderem auch die Jugendarbeit in 
Mönsheim. Denn der Erlös wird komplett für die Umbaumaß-
nahmen gespendet.
Wir sammeln die Bäume am 13. Januar 2018 ab 9.30 Uhr ein. 
Dazu den Baum bitte gut sichtbar an die Straße stellen und  
2 Euro (gerne auch mehr…) daran befestigen.
Wir freuen uns schon jetzt auf jeden Baum.
Ihre Jungenschaft Mönsheim

Wir wünschen Ihnen/euch allen eine besinnliche Weihnachts-
zeit und ein gesegnetes Neues Jahr.
Ihr/euer CVJM Mönsheim

Volleyball-Club
www.vc-moensheim.de

Damen 1 lassen sich nicht aufhalten

Zum Abschluss des Jahres waren unsere Damen zu Gast bei 
den kampfstarken Damen des SSC Tübingen in einer sehr 
niedrigen Halle. Wir hatten leider nur zwei Trainingseinheiten, 
um uns auf diese Umstände vorzubereiten, dennoch gelang 
es uns gut. Leider nicht sehr gut, dennoch sind wir mit dem 
Ergebnis zufrieden. Im ersten Satz war es ein ständiges Kopf-
an-Kopf-Rennen mit dem besseren Ausgang 27:25 für uns.

Im zweiten Durchgang ging es genauso weiter, bis es uns Mit-
te des Satzes reichte und wir mit einer Anspielserie den 25:14 
Erfolg sicherten. Der dritte Satz ging sehr kampfbetont weiter 
und es entwickelte sich das Spiegelbild des zweiten. Am Ende 
hatten wir mit 25:19 die Nase vorne und waren froh, die Punk-
te nach Mönsheim geholt zu haben.
Nun können wir uns eine Pause gönnen, die Feiertage mit der 
Familie verbringen und wieder Kraft für das neue Jahr tanken.
Ein großes Dankeschön geht an unsere Zuschauer für die Un-
terstützung. E.U.
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Aus den Nachbargemeinden

Lions Club Wimsheim Heckengäu 
und Förderverein

Besinnliche Weihnachtsfeiertage und für das kommende Jahr 
Gesundheit, Glück sowie viel Erfolg wünscht der Lions Club 
Wimsheim-Heckengäu allen Freunden, Bekannten, Gönnern 
und Sponsoren.

Terminvorankündigung: Benefizkonzert am 10. März 2018 mit 
FAST LANE THE BAND, mehr unter: www.lions-wimsheim.de 

Kleintierzüchterverein  
Tiefenbronn C 340 e.V.

Der Kleintierzüchterverein Tiefenbronn wünscht allen Ein-
wohnern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Start im neuen Jahr.

Gleichzeitig möchten wir Sie zu unserem Schlachtfest am  
6. Januar 2018 in unser Vereinheim einladen.
Mit Spezialitäten vom Schwein, dazu Sauerkraut oder Pom-
mes und Salat, wollen wir Sie auch im neuen Jahr verwöhnen. 
Am Nachmittag bekommen Sie auch Kaffee und Kuchen.
Der Kleintierzüchterverein freut sich am Samstag ab 10.00 Uhr 
auf Ihr Kommen.

Schützenverein Wimsheim e. V.

 

SV Wimsheim 1 arbeitet sich nach oben /

SV Wimsheim 2 sichert Klassenerhalt
Welzheim (Compoundbogen):
Am zweiten Wettkampftag gelang dem Württembergliga-
Team mit seinen erfahrenen Schützen Wielandt, Escher, Maier 
und Jungschützen Frank, die Wimsheimer Bilanz vom ersten 
Wettkampf mit vier Punkten auf insgesamt 13 Punkten aus-
zubauen. Dies bedeutete zugleich den 5. Tabellenplatz mit 
einem Zwei-Punkte-Rückstand auf den dritten Podestplatz. 
Siegreich waren die Heckengäuer gegen Dornhan, Kirchen-
tellinsfurt, Mühlen und Endersbach-Strümpfelbach. Nur Ta-
bellenführer Nürtingen und Schömberg konnten die Wims-
heimer Schützen stoppen und gegen Bad Schussenried gab 
es ein Unentschieden. In der Hoffnung, dass in der Rückrunde 
2018 wieder auf alle Top-Schützen zurückgegriffen werden 
kann, wird ein Platz unter den ersten vier angesteuert, der 

Anschließend ging es zum gemütlichen Ausklang auf den 
Weihnachtsmarkt nach Heimsheim. B.S.

Der Volleyball-Club bedankt sich bei allen Sponsoren, 
Gönnern und Unterstützern für das sehr erfolgreiche Jahr 
2017 und wünscht allen ein friedliches, besinnliches Fest 
und ein tolles Jahr 2018

Obst- und Gartenbauverein

„Die Botschaft von Weihnachten“

Es gibt keine größere Kraft als die Liebe.
Sie überwindet den Hass, wie das Licht die Finsternis.
Martin Luther King

Wir wünschen unseren Mitgliedern und allen Bürgerinnen 
und Bürgern von Mönsheim ein frohes, harmonisches Weih-
nachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2018.

Die Vereinsleitung

Kleintierzuchtverein Z351
Vogelfreunde Concordia

Wir wünschen unseren Mitgliedern und ihren Familien 
sowie allen Mönsheimern ein frohes gesegnetes Weihnachts-
fest, viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr. 

Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am Freitag, 
den 26. Januar 2018 statt.

Die Vereinsleitung

DLRG Mönsheim

An Alle,

wir wünschen unseren Mitgliedern und deren Familien sowie 
allen Mönsheimerinnen und Mönsheimern ein frohes und be-
sinnliches Weihnachtsfest. 
Für das kommende Jahr 2018 wünschen wir viel Gesundheit 
und Glück.

Eure DLRG OG Mönsheim e.V.
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26. Dreikönigschießen

Am 5. und 6. Januar 2018 lädt der Schützenverein Wimsheim 
wieder recht herzlich zum Schießen für Jedermann ein.
Teilnehmen können Einzelschützen, Vereine, Gruppen und 
Firmen.
Geschossen wird liegend aufgelegt mit KK-Gewehren auf 50 
Meter Entfernung.
Zugelassen sind nur Vereinsgewehre des SV Wimsheim.

Für Schüler von 12 – 14 Jahren Luftgewehrschießen und
Schüler von 10 – 11 Jahren Lichtgewehr.

Die Schießzeiten:
Freitag, 5. Januar: 17.00 –20.00 Uhr Kassenschluss: 19.00 Uhr
Samstag, 6. Januar: 9.00 –17.00 Uhr Kassenschluss: 16.00 Uhr
Siegerehrung gegen 18.00 Uhr

Wertung:
Mannschaft: 5 Schützen je 2 x 5 Schuss – die 4 Besten Schüt-
zen werden gewertet
Einzel: 2 x 5 Schuss – Bei Ringgleichheit wird ein Stechen aus-
getragen!
Den Gewinnern winken Pokale.
Als Sonderpreis – Schwarzwälder Schinken – für die Gruppe 
mit den meist gestarteten, vollzähligen Mannschaften.

Mittagstisch am 6. Januar. Nachmittags bieten wir Kaffee 
und Kuchen an. Vesper an beiden Schießtagen.

… und nun wünschen wir allen schöne und geruhsame Weih-
nachtsfeiertage und einen guten und gesunden Start in das 
neue Jahr 2018!

Sonstiges

wiederum die Qualifikation für die Baden-Württemberg Final-
runde am 18. März 2018 sicherstellt. SV Wimsheim 2 konnte 
dagegen nicht an seine Leistungen vor einem Monat anknüp-
fen. Mit lediglich zwei Siegen büßte das Team zwei Tabellen-
plätze ein, sicherte aber als Aufsteiger den Klassenerhalt in der 
höchsten Landesliga A.

Souveräner Sieg der Auflageschützen

Unsere Senioren waren mit dem Luftgewehr in Althengstett zu 
Gast. Dachtel 2 war ebenfalls mit von der Partie. Jürgen Streich 
führte das Feld mit hervorragenden 312,5 Rg an. Der mit Ab-
stand älteste Teilnehmer der Riege, Edgar Bichler trumpfte 
mit 309,7 Rg auf. Dritter im Bunde mit sehr guten 308,1 Rg 
war Klaus Müller. Wimsheim somit Sieger der Begegnung mit 
930,3 Rg zu 928,3 Rg (Dachtel) und 908,1 Rg (Althengstett).

Luftgewehr Kreisliga

Wimsheim 1 empfing die 2. Mannschaft aus Hemmingen. 
Leider konnte der Heimvorteil nicht genutzt werden. Unsere 
Schützen unterlagen mit 1351 zu 1422 Ringen. Stefan Brander 
als erster in der Wertung mit 355 Rg. Mariana Laade wird im-
mer konstanter und kam auf 353 Rg. Marco Jantz erzielte 341 
Rg und Tim Enderle war mit 302 Rg dabei.
(Nils Gutmann 294 Rg)

Wimsheim 2 verzeichnete gegen Hemmingen 3 einen knap-
pen Sieg mit 1330 zu 1327 Rg. Bestes Resultat brachte Frederik 
Kirsch auf die Scheiben mit 353 Rg. Holger Klumpp steuerte 
342 Rg bei. Marie Lichtblau steigerte sich auf 334 Rg und Ma-
thias Müller legte 301 Rg dazu. (Michael Ehrhardt 288 Rg, Lud-
wig Lack 286 Rg)

Sportpistole 

Kreisliga
Es war mal wieder ein „frischer“ Wettkampf in Weil der Stadt. 
Unsere 2. Garnitur fror an die Finger und die Resultate litten 
etwas darunter.
Marc Rathgeber brachte 254 Rg zusammen. Lutz Irmscher 
stand mit 251 Rg in der Tabelle. Wilfried Engel „zitterte“ 229 Rg 
auf 25 Meter raus. Die Städter gingen am Ende als Gewinner 
hervor mit 752 zu 734 Rg. (Stefan Wetter 218 Rg)

Landesliga
Wimsheim 1 kann zurzeit nicht die Leistung verbuchen, wie 
sie sich diese eigentlich erwünschen.
275 Rg erzielte Ralf Finke für die Wertung. Wolfram Dix musste 
sich mit 271 Rg zufrieden geben. Antonio Rossano blieb unter 
der 70er-Marke mit 269 Rg. Die Gastgeber Hirschlanden 1 wa-
ren uneinholbar auf und davon. Sie siegten mit 862 zu 815 Rg.
(Lothar Volle 266 Rg, Markus Kübler 263 Rg, AK: Karolina Volle 
244 Rg)

Kinder- und Jugendtelefon
0800 1110333
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Dank der schnellen und einfachen Zubereitung ist das Dessert 
aus luftig-lockerer Mascarpone-Creme und in Espresso ge-
tränkter Löffelbiskuits in privaten Haushalten ebenso beliebt. 
Neben dem Original kommen auch Variationen zum Einsatz.
«Übersetzt heißt Tiramisu so viel wie “Zieh mich hoch”», erläu-
tert Serena Figuccio, Inhaberin eines italienischen Feinkost-
ladens in Darmstadt. Diesen Namen verdankt die Süßspeise 
ihren gleichermaßen hochwertigen wie gehaltvollen Zuta-
ten: Die geschmeidige Crème besteht aus Eiern, Zucker und 
Mascarpone, einem milden Doppelrahmfrischkäse mit einem 
Fettgehalt von 80 Prozent in der Trockenmasse (Fett i. Tr.). Die 
zarten Löffelbiskuits enthalten ebenfalls Ei und sind mit Zu-
cker bestreut.
 Tatsächlich ist die Zubereitung von Tiramisu für Hobbyköche 
keine große Hürde. Einfache Rezepte sind in Kochbüchern 
und im Internet zu finden. «Wichtig ist allerdings, dass man 
ganz schnell arbeitet: Das geschlagene Eiweiß darf nicht zu 
lange stehen. Und auch beim Tunken muss es zack-zack ge-
hen, sonst sind die Biskuits sofort durchweicht», rät Figuccio.
Die Variationsmöglichkeiten für Tiramisu sind unerschöpf-
lich. Für leichte Varianten empfiehlt Kochdozent Brasch, den 
Zucker ganz oder teilweise durch Süßstoff zu ersetzen. Eine 
Hälfte der Mascarpone kann gegen Magerquark ausgetauscht 
werden. «Dann ist allerdings der Wasseranteil viel höher und 
es empfiehlt sich, sicherheitshalber ein Blatt Gelatine hinzu-
zugeben.»
Es ist auch möglich, die Mascarpone mit Schlagsahne zu ver-
längern oder statt Mascarpone und Ei eine erfrischende Crème 
aus Schlagsahne, Schmand und Saurer Sahne zu verwenden. 
«Mit dem Original-Tiramisu hat das allerdings nur noch wenig 
zu tun, außer dem Löffelbiskuit und der Idee des Schichtens», 
sagt Schinharl. Die Biskuits können auch nicht nur in Espresso 
getunkt werden. Der starke Kaffee wird gerne mit Amaretto, 
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Schulstraße 2, 71297 Mönsheim, Telefon: 07044 9253-0, 
Telefax: 07044 9253-10, E-Mail: rathaus@moensheim.de.  
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt und andere Veröffent-
lichungen der Gemeindeverwaltung Mönsheim sowie der von 
der Gemeinde betreuten Inhalte des redaktionellen Teils ist 
 Bürgermeister Thomas Fritsch. Verantwortlich für den übrigen 
Inhalt des Amtsblattes ist Hartmut Harfensteller GF. “
Druck und Verlag: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1–3, 
71296 Heimsheim, Telefon: 07033 3825, Fax: 07033 3827,  
E-Mail: info@printsystem.de, 
Internet: www.moensheimimblick.de
Abo-Preis pro Halbjahr: 6,80 Euro. Die Verteilung erfolgt 
 wöchentlich an alle Abonnenten. Vollverteilung 6 Mal im Jahr.

Der Umwelt zuliebe: Gedruckt auf umweltfreundlichem,   
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Was sonst noch interessiert

Italienischer Klassiker:  
Tiramisu ist schnell zubereitet

In Italien findet sich Tiramisu auf jeder Speisekarte, im Landg-
asthof wie im Sternerestaurant. Es gehöre dort zur Esskultur, 
sagt Jakob Brasch, Dozent an der Kochschule Eppelheim bei 
Heidelberg.
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Weinbrand oder Marsala verfeinert. Gut schmecken auch in 
Kirsch- oder Orangensaft getauchte Biskuits. Eine weitere Va-
riationsmöglichkeit ist, Früchte unter die Mascarpone-Crème 
zu heben oder als dritte Schicht einzufügen.
Für alle Tiramisu-Varianten gilt: Mehr als zwei Schichten Bis-
kuit sollten möglichst nicht gelegt werden, sonst verunglückt 
das Dessert später leicht auf dem Weg von der Form auf den 
Teller. Und es sollte etwa vier bis zehn Stunden vor dem Ver-
zehr durchziehen. mag

Kurz vor dem Servieren wird das durchgezogene Dessert mit trockenem Kakaopulver bestreut.  
Foto: Hilke Segbers

Schicht für Schicht kommen abwechselnd die Crème und die Bis-
kuits in eine Form. 
Foto: Hilke Segbers

Rezept für 6 Personen:

500 g Mascarpone – 5 Eier – 5 Esslöffel Zucker 
40 Löffelbiskuits – 2 Tassen starker Kaffee
2 Esslöffel Amaretto – Kakaopulver zum Bestreuen

Eier trennen. Eigelb mit Zucker schaumig schlagen. Mascarpone unterrühren, 
gut vermischen. Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unter die Creme heben. 
Kaffee und Amaretto vermischen und die Löffelbiskuits kurz darin eintauchen. 
Die Hälfte der Löffelbiskuits in eine Auflaufform legen und mit der Hälfte der 
Mascarponemasse bedecken. Danach den Rest der Löffelbiskuits darüber 
schichten und den Rest der Mascarponemasse darauf verteilen. 
Am besten über Nacht kalt stellen und vor dem Servieren mit Kakaopulver 
bestreuen.
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Auftraggeber

Firma

Straße

PLZ & Ort

Telefonnummer

E-Mail

Unterschrift

Anzeigenauftrag (privat /geschäftlich)

 für das Amtsblatt Heimsheim in der/den Woche/n 

 für das Amtsblatt Mönsheim in der/den Woche/n 

  für die Amtsblätter Heimsheim & Mönsheim in der/den Woche/n 

Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mwst.. Millimeterpreis (sw) bei Einfachschaltung 0,32 E für eine Spalte mit 45 mm (Direkt-
schaltung). Aus typografischen Gründen sind nur 2- oder 4-spaltige Anzeigen möglich. Bitte sprechen Sie uns auf Rabatte bei Mehrfachschaltung an. 
Für Anzeigenaufträge gelten unsere Mediadaten. Diese können Sie unter www.printsystem.de einsehen.

Größe   90 mm breit (zweispaltig)  
x   mm hoch

   185 mm breit (vierspaltig)  
x   mm hoch

Farbe  s/w  4-farbig

Text  liegt bei  kommt nach

Bitte mailen, faxen oder bringen.

Schafwäsche 1 – 3 · 71296 Heimsheim
Tel.: 07033 5369-32 · Fax: 07033 3827
E-Mail: anzeige@printsystem.de

Der Spaltenpreis
bei Direktschaltung
beträgt

bei Schaltung in 
Heimsheim oder Mönsheim

0,32 E pro mm Höhe in sw
(Bei einer Spaltenbreite
von 45 mm, zzgl. MwSt.)

Das könnte Ihre Anzeige sein:
2-spaltig (90 mm breit) 
und 120 mm hoch, sw

in Heimsheim oder Mönsheim

76,80 E zzgl. MwSt.

Gerne unterstützen wir Sie kostenlos bei der Gestaltung Ihrer Anzeigen für unsere Amtsblätter !

Das könnte Ihre Anzeige sein:
2-spaltig (90 mm breit) und 30 mm hoch, sw
in Heimsheim oder Mönsheim

19,20 E zzgl. MwSt.

Ihre Anzeigenhotline: 07033 5369-32
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Geschäftsanzeigen

• Sonnenblumenrain 26 
• Weil der Stadt 
• T 07033-6647 
• M 0172-6377578  
• info@schoen-yoga.de 

Ich freue mich auf Euch!  
Eure Andrea Schön

www.schoen-yoga.de      Dehnung • Kräftigung • Entspannung

Mit Asanas zu mehr 
Energie und neuem 
Körpergefühl. 

Namast é

Die  

wirkungsvolle 

Geschenk-Idee: 

Yoga- 

Gutscheine!

Anzeigenannahme: anzeige@printsystem.de

Haupt-, Realschulabschluss, Fachhochschul-
reife, Abitur oder Ausbildung? 

Was ist DEIN ZIEL?

Starte in einer unserer 40 Schularten 
deinen Weg in die Zukunft!

WEGE  ZIELE  ZUKUNFT

BSZSCHULZENTRUM
BERUFLICHES

LEONBERG

 Samstag, 27.01.2018
 09:30–14:00 Uhr



INFOTAG
am BSZ LEONBERG

BSZ LEONBERG
Fockentalweg 8 	07152 932-0 	www.bszleo.de
71229 Leonberg  07152 932-222 	infotag@bszleo.de



�rohe Weihnachten
und die besten Wünsche

für das neue Jahr!

Mönsheimer Straße 50
71296 Heimsheim
Tel. 0 70 33. 46 66 39 0
Fax 0 70 33. 46 66 39 21
mail@kwberater.de

�ine besinnliche 
Weihnachtszeit und 

ein gutes neues Jahr!

Heerstraße 32 / 1
71296 Heimsheim
Tel.: 07033 537558
Fax: 07033 390431

  Am 02.01.2018 haben wir 
geschlossen

  Vom 08.01.2018 bis ein
schließlich 13.01.2018  
haben wir Betriebsferien.

Wir starten 
im neuen Jahr…

Erste Ausgabe der 
Amtsblätter Heimsheim und Mönsheim:

KW 02/2018, Red.-Schluss 09.01.2018

Schafwäsche 1 –3 · Heimsheim
Telefon: 07033 5369-10

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2018 
wünscht Ihnen Ihre Praxis Dr. Schneider!

Wir machen Urlaub vom 02.01.2018 bis 12.01.2018
Die Vertretung übernehmen:

Dr. Höhn/Pach/Beck, Wurmberg, Telefon: 07044 4093
Dr. Hermann, Heimsheim, Telefon: 07033 306020

Dr. Martz, Wimsheim, Telefon: 07044 41777, ab 08.01.2018
Dr. Haegele, Heimsheim, Telefon: 07033 539860, ab 08.01.2018



Besinnliche Weihnachten und ein
gutes neues Jahr 2018 wünscht Ihnen

Mönsheimer Str. 25 • 71296 Heimsheim • Telefon: 07033 6922921

Betriebsferien

Wir haben vom
27.12.17 bis 30.12.17

geschlossen.

Sie erreichen uns 
in unserem Hauptgeschäft

unter 07142 989020.

wünscht 
allen seinen Kunden

ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch

in das neue Jahr 

2018

�annenbäume, Kugeln, Lichter,
    Bratapfelduft und frohe Gesichter.
      Freude am Schenken – das Herz wird weit – 

        Wir wünschen euch
         eine schöne Weihnachtszeit!

 Unseren Kunden wünschen wir 
Frohe Weihnachten und alles Gute    
       im neuen Jahr

Motel Drei König 
Inh. Gisela Völter

Gottlob-Armbrust-Str. 3
71296 Heimsheim

Telefon 07033 32170

�ine besinnliche 
Weihnachtszeit und 

ein gutes neues Jahr!

Schlosserei, Schmiede
Pforzheimer Str. 24 • 71296 Heimsheim
Tel. 07033 537783 • Fax 07033 537784

Am 31.12.2017 
gibt es bei uns ein tolles 
SILVESTERMENÜ 
Gerne nehmen wir noch 
Reservierungen an.

Frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr 2018

wünscht Ihr

PFORZHEIMER STR. 20 • 71296 HEIMSHEIM
TELEFON 07033 31182



FROHE WEIHNACHTEN UND ALLES GUTE IM NEUEN JAHR

Telefon 07044 91 49 34
Gollmerstraße 14 • 75449 Wurmberg
www.britsch-bestattungen.de

Mit unseren Weihnachts-
grüßen verbinden wir 
den Dank für Ihr Vertrauen 
und die besten Wünsche 
für ein gutes neues Jahr.

Familien
Alexander &
Roland Knapp
Bäder · Sanitär · Blechnerei
Solaranlagen
Herrenwiese 3 · Mönsheim

 Unseren Kunden wünschen wir 
Frohe Weihnachten und alles Gute    
        im neuen Jahr

Michael Krug · Gartenstr. 27 · 71297 Mönsheim
Telefon: 07044 5300 · Fax: 07044 901007

�eise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See;

            weihnachtlich glänzet der Wald: 

              Freue dich, Christkind kommt bald!



Wir machen Winterferien 
vom 24.12.17 bis einschließlich 8.1.18

Frohe Weihnachten
und alles Gute im neuen Jahr!

Am Flachter Pfad 3 · 71296 Heimsheim
Telefon: 07033 35620

A m  F l a c h t e r  P f a d 3  
7 1 2 9 6  H e i m s h e i m
Te l e f o n  0 7 0 3 3  3 5 6 2 0

Frohes Weihnachtsfest 
                 

Ihr Dachdeckermeister
RALF CASAGRANDA

mit Mitarbeitern

Fa. Casagranda „Der Dachdecker“
Mönsheim • Rotweg 12 • Telefon 07044 8536

und ein gutes neues Jahr

 E ine besinnliche
Weihnachtszeit und ein

gutes neues Jahr

   Fliesen und Naturste

in
e

wünscht Ihnen das 
Fliesenfachgeschäft
Edmund Wöhr, 
Herrenwiese 5 in 
Mönsheim

Jakob-Hornung-Straße 15 · 71296 Heimsheim
Tel.: 07033 53063-0 · info@autohaus-voelter.de

W ir wünschen 
unseren Kunden und Geschäftspartnern 

ruhige, besinnliche und gesegnete Weihnachten, 
einen guten Start in das neue Jahr 

und allzeit gute Fahrt!

Diakonie- und Sozialstation 
Heckengäu e. V.

Rathausstraße 2 • 71299 Wimsheim
Telefon: 07044 8686 • Fax: 07044 8174

Licht im Schnee
Ich wünsche dir,
dass dir das Licht, das zu Weihnachten
dein Herz erhellt, nach den Feiertagen
nicht wieder verloren geht,
sondern dass es deine Seele und
all deine Wege durchwärmt und
erleuchtet durch das kommende Jahr. 
Christa Spilling-Nöker

�ir wünschen 
frohe Festtage und ein 

gesegnetes Neues Jahr.

� un leuchten helle 
Weihnachtskerzen und zaubern 
Glück und Freud‘ in alle Herzen.



FROHE WEIHNACHTEN UND ALLES GUTE IM NEUEN JAHR

Famil ie Bett ina und Thomas Bentel |  Alte Wiernsheimer Straße 85 |  Mönsheim

FROHE WEIHNACHTEN   
 UND EIN GUTES NEUES JAHR

Hauptstraße 64 · 71263 Weil der Stadt – Merklingen
Telefon: 0 70 33 - 53 06 20 · Fax 0 70 33 – 53 06 22 2
info@kuechenstudio–schindele.de

Wir wünschen Ihnen allen 
frohe Weihnachten und ein gutes 

und gesundes neues Jahr!

Schafwäsche 1 –3 · Heimsheim
Telefon: 07033 5369-10

Ihre Austräger/innen
der amtlichen Mitteilungsblätter 

Heimsheim und Mönsheim



Liebe Kunden und Geschäst spar��er,

wir danken Ihnen
f�r die g�te und ver��auensvolle 
Zusammenarbeit im vergangenen 
Jahr und wünschen 
Ihnen und Ihren Familien 
fr ohe Weihnachten und einen 
g�ten Star� ins neue Jahr!

Ihr Team von

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr 2018!

� ine besinnliche Weihnachtszeit 
und ein gutes neues Jahr wünschen 

wir unseren Kunden und Gästen!

Alte Wiernsheimer Straße 20
71297 Mönsheim

Telefon /  Telefax 07044 6461
www.schillinger-weinbau.de

Alte Wiernsheimer Straße 20

Weinbau       SchillingerWeinbau       Schillinger

Frohes Weihnachtsfest 
                 und ein gutes neues Jahr

JÜRGEN WILD
ELEKTROMEISTER
Langer Graben 21
71297 Mönsheim
Telefon: (0 70 44) 4 40 10
Telefax: (0 70 44) 4 28 69
E-Mail: info@wild-elektro.de
Internet: www.wild-elektro.de

UNSEREN KUNDEN  
 EIN FROHES WEIHNACHTSFEST

Mit unseren Weihnachtsgrüßen verbinden 
wir den Dank für Ihr Vertrauen und die besten 

Wünsche für ein gutes neues Jahr.

Mayer Sanitär GmbH · Industriegebiet · Langer Graben 21 
71297 Mönsheim · Telefon 07044 7319

�ell erstrahlen alle Kerzen,      
       mein Weihnachtsgruß,  
       er kommt von Herzen.


